
 

Bekanntmachung Nr.: ______ 
des Amtes Mitteldithmarschen 
für die Gemeinde Schafstedt 

 
Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet des Entwurfes des 
Bebauungsplans Nr. 24 der Gemeinde Schafstedt für das Gebiet „nordöstlich der 
Hohenhörner Straße (L132), nordwestlich der Judenstraße, östlich des Freibades“ 
nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 
Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 06.02.2025 gebilligte und zur 
Veröffentlichung im Internet bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 24 der Gemeinde 
Schafstedt das Gebiet nordöstlich der Hohenhörner Straße(L 132), nordwestlich der 
Judenstraße, östlich des Freibades und die Begründung sowie die nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind 
gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für die Dauer der Veröffentlichungsfrist vom 22.04.2025 
bis 22.05.2025 im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder 
Internetadresse eingesehen werden: www.mitteldithmarschen.de 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
Schutzgut Vorliegende Informationen Gegenstand der Information 

Arten und Biotope Umweltbericht 
 
 
Kreis, Stellungnahme vom 
16.12.2024 

- Bestandsdarstellung Biotopcharakterisierung 
- Ermittlung der Eingriffe und des  
   Ausgleichsbedarfs durch Bebauung 
- Prüfung der Übernahme von Festsetzungen zu 
  artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen 
-Hinweis zu Versiegelungen im Kronenbereich 

Boden Umweltbericht - Bestandsdarstellung Bodencharakterisierung 
- Ermittlung der Eingriffe durch Befestigung 

Wasser Umweltbericht 
 
Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr, Stellungnahme vom 
28.11.2024 

- Bestandsdarstellung Gewässer 
- Ermittlung der Eingriffe durch Versiegelung 
- fachrechtliche Hinweise 
 

Klima/Luft Umweltbericht - Bestandsdarstellung Lokalklima 
- Darstellung Auswirkungen durch Bebauung 

Landschaftsbild Umweltbericht - Bestandsdarstellung Landschaftsbild 
- Abschätzung der Eingriffe durch Bebauung 

Mensch Umweltbericht 
 
 
Referat für Städtebau, 
Stellungnahme vom 27.11.2024 
Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr, Stellungnahme vom 
28.11.2024 

- Bestandsdarstellung Schutzempfindlichkeit 
- Darstellung Auswirkungen durch geplante  
 Nutzung 
- Hinweis auf gesunde Arbeits- und Wohnverhält- 
  nisse (Immissionsschutz) 
- fachrechtliche Hinweise 
 

Kultur-/Sachgüter Umweltbericht 

 
Stellungnahmen Archäologisch-
es Landesamt vom 18.11.2024 

- Bestandsdarstellung  
- Überprüfung von Auswirkungen 

- Hinweise auf fachrechtliche Regelungen 

Wechselwirkungen Umweltbericht Darstellung von Wirkungsbeziehungen 



 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet 
veröffentlicht.1 
Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes 
hingewiesen: 
- Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden. 
- Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische Übermittlung 

von Stellungnahmen ist wie folgt möglich: Per E-Mail an info@mitteldithmarschen.de 
oder Platzhalter. Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg 
abgegeben werden. Für eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg besteht 
folgende Möglichkeiten: 
 Schriftlich per Post an das Amt Mitteldithmarschen, Roggenstraße 14, 25704 Meldorf. 

- Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, 
dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig 
abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 24 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht 
von Bedeutung ist. 

- Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB bestehen 
folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten gemäß § 3 Absatz 2 Satz 
2 BauGB:  

Der Entwurf und die Begründung liegen während der oben angegebenen 
Veröffentlichungsfrist in der Amtsverwaltung Mitteldithmarschen in der Roggenstraße 14, 
25704 Meldorf, Zimmer 2.10, während folgender Zeiten, Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Dienstag, Donnerstag von 14:00 bis 16:00 Uhr 
öffentlich aus. 

 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB 
zusätzlich in das Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingestellt: 
www.mitteldithmarschen.de  
 
Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser 
Bekanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist 
das zentrale Landesportal des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 
5 zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit 
ausliegt.2 

 

Meldorf, den 01.04.2025 

      

Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor- 

Im Auftrag 

 
(Nagies-Matthias) 

 

 
 
 



Informationspflichten bei der Erhebung von Daten der betroffenen Person im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB, (Artikel 13 DSGVO) 
 
1) Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Um die abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
im Bauleitplanverfahren zu bearbeiten, müssen auch die darin enthaltenen 
personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden. 
 

2) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenerhebung 
Amt Mitteldithmarschen 
Der Amtsdirektor 
Roggenstraße 14 
25704 Meldorf 
info@mitteldithmarschen.de 
Telefonnummer: 04832 / 6065 0 
Internet-Adresse: www.mitteldithmarschen.de 
 

3) Kontaktdaten des örtlichen Datenschutzbeauftragten 
Der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter: 
 
PROTEKTO DATA FUSE GmbH 
Kent Schwirz 
Wendenstraße 279 
20537 Hamburg 
040-42236924 
datenschutz(at)protekto.group 
http://www.wenza.de  
 

4) Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
a) Zwecke der Verarbeitung 

Ihre Daten werden erhoben zum Zwecke der Durchführung des Bauleitplanver-
fahrens insbesondere zur Wahrnehmung der Pflicht der Gemeinde, im Rahmen 
der Planungshoheit eine geordnete städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
zu sichern. Im Rahmen dieser Verfahren sind das Planerfordernis und die 
Auswirkungen der Planung zu ermitteln und die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dazu erfolgt 
eine Erhebung personenbezogener Daten, soweit dies zur Ermittlung der 
abwägungsrelevanten Belange erforderlich ist. 
Die Erhebung erfolgt unter anderem durch Untersuchungen der Kommunalver-
waltung oder im Auftrag der Kommunalverwaltung durch Dritte, durch 
eingehende Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange. 
Da die abschließende Beschlussfassung über den Umgang mit den 
Stellungnahmen (Abwägungsentscheidung) nach der Gemeindeordnung SH zu 
den vorbehaltenen Aufgaben der Gemeindevertretung gehört, werden die 
personenbezogenen Daten, die für die Gewichtung und Abwägung der Belange 
erforderlich sind, den zuständigen kommunalpolitischen Gremien (z. B. 
Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ortsbeirat) vorgelegt. Die in den 
Stellungnahmen enthaltenen Adressdaten 
werden im Rahmen der Veröffentlichung von Beschlussunterlagen anonymi-
siert und mit einer Kennziffer versehen. Die Verarbeitung von Adressdaten ist 
erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des Abwägungsergebnisses 
nachzukommen. Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer 
gerichtlichen Überprüfung erfordert die dauerhafte Speicherung 
personenbezogener Daten. 
 



b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Ihre Daten werden auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
DGSVO in Verbindung mit § 3 Landesdatenschutzgesetz SH verarbeitet. 
 

5) Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 die Mitglieder der Gemeindevertretung / des Bauausschusses / der Ortsbeiräte 
im Rahmen der Bauleitplanung 

 die höhere Verwaltungsbehörde nach BauGB zur. Prüfung des Bauleitplans auf 
Rechtsmängel 

 das zuständige Gericht zur Überprüfung der Wirksamkeit von Bauleitplänen 
oder Satzungen 

 Dritte, denen zur Beschleunigung die Vorbereitung und Durchführung von Ver-
fahrensschritten übertragen wurde. 
 
Firma/Unternehmen: Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  

Beratende Ingenieure VBI 
Ansprechpartner: Frau Marxen 
Anschrift:   Grossers Allee 24 – 25767 Albersdorf 
E-Mail Adresse:   info@sass-und-kollegen.de  
Telefonnummer:  04835/9777 0 
Internet-Adresse: www-sass-und-kollegen.de 
 

6) Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Gemeinde solange gespeichert, wie 
dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. Im 
Rahmen eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens kann der Bauleitplan auch 
nach Ablauf der Fristen für eine gerichtliche Überprüfung (z.B. Normenkontrolle) 
inzident überprüft werden. Eine dauerhafte Speicherung der von Ihnen zur Verfü-
gung gestellten Daten in der betreffenden Verfahrensakte ist daher solange erfor-
derlich, wie der Bauleitplan rechtswirksam ist. 
 

7) Betroffenenrechte 
Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
a) Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, 

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 
DSGVO). 

b) Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Artikel 16 DSGVO). 

c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Artikel 17,18 und 21 DSGVO). 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Artikel 20 DSGVO). 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öf-
fentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 



8) Beschwerderecht  
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, 
wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verar-
beitet werden. Wenn Sie sich an die Landesbeauftragte für den Datenschutz 
wenden möchten, können Sie sie wie folgt kontaktieren. 
Marit Hansen, ULD - Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98 Telefon: 0431 988 1200, Telefax: 0431 988 
1223 E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de 
Weitere Informationen können Sie dem Internetauftritt der Landesbeauftragten 
entnehmen: www.datenschutzzentrum.de. 





 

Handelsregister 
Pinneberg HRB 648 ME 
UST 23 223 155 05 

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (TU) Frank Sass 
 Dipl.-Ing. (FH) Klas Schröter 
 Joachim Urbat 
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1. Plangrundlagen 
1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Ziel der Planung ist die Erweiterung des bestehenden evangelischen Kindergartens „Läm-

merstuv“ um flexibel belegbare Gruppenräume, insbesondere aber für den U3-Bereich.  

Anlass ist ein Bescheid des Kreises Dithmarschen aus dem Jahr 2019, wonach in der Pla-

nungsregion Albersdorf und Umgebung im U3-Bereich kurzfristig 20 – 30 Plätze geschaffen 

werden müssen, mittelfristig zusätzlich weitere 20 bis 30 Plätze. In der Gemeinde Schafstedt 

wurden als Übergangslösung Container aufgestellt, die seit dem 01.02.2024 von altersge-

mischten Gruppen des Kindergartens genutzt werden. Bis 2027/28 ist die Fertigstellung der 

Erweiterung vorgesehen. Geplant ist ein separater Bau südlich des bestehenden Kitagebäu-

des für mindestens eine U3-Gruppe. Die Gemeinde möchte sich für die Zukunft aufstellen und 

sieht daher im Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 24 ausreichend Reserven vor, um bei Bedarf kurz-

fristig ergänzende Erweiterungen vornehmen zu können, ohne ein erneutes Bauleitplanver-

fahren durchlaufen zu müssen. Um die Erweiterung verwirklichen zu können, wurde bereits 

das ehemalige Hausmeisterwohngebäude mit Nebengebäuden abgerissen, um Platz zu 

schaffen. Die Erweiterung wird auf dem Grundstück des Schulverbandes Albersdorf entstehen 

(Flurstück 58/2, Flur 7, Gemarkung Schafstedt) und per Pachtvertrag gesichert. 

Zum Zweck der Erweiterung des Kindergartens stellt die Gemeinde den B-Plan Nr. 24 auf. Die 

Planung erfordert zudem eine Änderung des Flächennutzungsplans, da das Plangebiet im 

bisher gültigen Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsfläche „Schule“ ausgewiesen ist. Der 

Standort des bestehenden Kindergartengebäudes ist noch als Grünfläche mit der Funktion 

„Sportplatz“ dargestellt. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Plans 24 soll nun der 

Flächennutzungsplan angepasst werden und die aktuelle Nutzung widerspiegeln. Die dafür 

notwendige 16. Änderung des Flächennutzungsplans wird parallel aufgestellt. 

 

1.2 Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 24 befindet sich südlich abgesetzt vom Siedlungs-

kern der Gemeinde Schafstedt an der Einmündung der “Judenstraße“ in die L 132. Westlich 

des Plangebietes auf der gegenüberliegenden Seite der L 132 befindet sich ein Wohngebiet. 

Das Plangebiet ist im Norden mit dem Gebäude der Kindertagesstätte bebaut. Südlich davon 

befand sich das ehemalige Hausmeisterwohngebäude, das zu Gunsten des Neubaues abge-

rissen wurde. Die Fläche liegt derzeit brach. Das Plangebiet weist innerhalb und entlang der 

Straßen relativ alten Baumbestand auf mit teilweise 10 bis 12 m Kronendurchmesser. Benach-

bart außerhalb des Geltungsbereichs, aber auf demselben Flurstück, befindet sich die Grund-

schule, westlich benachbart das Freibad der Gemeinde Schafstedt.  
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Abb. 1: Übersichtskarte; Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet umfasst das Flurstück 59/2 sowie Teilflächen der Flurstücke 58/2, 41/11 („Ho-

henhörner Straße“, L 132) und 57/1 (Gemeindestraße „Judenstraße“) der Flur 7 der Gemar-

kung Schafstedt und hat eine Größe von ca. 7.770 m².  

 

1.3 Raumordnungsplanung/übergeordnete Pläne 

Gemäß Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 (LEP 2021) hat die Gemeinde 

Schafstedt keine zentralörtliche Funktion (Kap. 3.6.1 LEP) und liegt im ländlichen Raum (Kap. 

2.3 LEP). Sie liegt an einer Landesentwicklungsachse (Kap. 2.5 LEP), die zur Verbesserung 

der räumlichen Standortbedingungen sowie zur Stärkung der Verflechtungsstrukturen im Land 

beitragen sollen. Das Gemeindegebiet Schafstedt liegt zudem in einem Entwicklungsraum für 

Tourismus und Erholung (Kap. 4.7.2 LEP).  

Gemäß Landesentwicklungsplan gilt Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Bauliche 

Entwicklungen sollen vornehmlich innerhalb der Siedlungslage entstehen, um Boden-

ressourcen zu schonen und eine kompakte Siedlungsentwicklung zu begünstigen und 

Splittersiedlungen zu vermeiden. Im vorliegenden Fall liegt das bestehende, 1996 errichtete  

Kindergartengebäude abgesetzt von der geschlossenen Siedlung in direkter Nachbarschaft 

zur heutigen Grundschule. Das Schulgebäude wurde an diesem Standort 1956 als Volks-

schule (Hauptschule) errichtet, es handelt sich also um einen etablierten Standort. Westlich 

gegenüber auf der anderen Seite der L 132 befindet sich eine Wohnsiedlung, ebenfalls 

abgesetzt vom Siedlungskörper („Splittersiedlung“). Die Standortwahl für die Erweiterung der 

Kindertagesstätte ist somit nicht zufällig gewählt, sondern alternativlos.  

In Kap. 5.2 „Kinder, Jugendliche und Familien“ wird das Ziel formuliert, möglichst in allen 

Gemeinden ein bedarfsgerechtes, wohnort- oder arbeitsplatznahes Angebot an Plätzen in 

Kindertages-einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Der jetzige Kindergarten betreut zwei 

Gruppen. Erforderlich ist nunmehr eine dritte Gruppe, vor allem für U3-Kinder, da hier erhöhter 
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Bedarf besteht. Die Kitaerweiterung zählt zu den Schlüsselprojekten der Ortsentwicklung1 und 

damit zu den priorisierten Vorhaben. Zudem sollen laut Landesplanung Kindertages-

einrichtungen und Grundschulen zusammenarbeiten, um den Übergang zwischen den 

Einrichtungen zu verbessern. Die Erweiterung der bestehenden Kita in direkter Nachbarschaft 

zur Grundschule auf demselben Areal findet daher dort ihren idealen Standort. Somit erfüllt 

das Vorhaben diese beiden Aspekte der Landesplanung. 

 

 

 

 

Abb. 2: Auszug Landesentwicklungsplan 

Die Gemeinde Schafstedt ist im Regionalplan für den Planungsraum IV, Fortschreibung 

2005 (RP IV), wie auch im LEP, eine Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion (Kap. 6.1.2 

RP IV) und liegt in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. Andere Funktionen 

sind der Gemeinde nicht zugeordnet.  

 
1 Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Schafstedt“, Convent Mensing, Hamburg; 25.04.2023; Kap. 4.2 
Schlüsselprojekt der Ortsenetwicklung“, Seite 19 
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Abb. 3: Auszug Regionalplan IV 

In Kapitel 7.8 „Soziales, Gesundheitswesen und Jugendhilfe“ wird festgestellt, dass der Pla-

nungsraum IV u.a. mit Kindertageseinrichtungen gut ausgestattet ist. Der Bedarf an Kinder-

gartenplätzen soll von den Kommunen gedeckt werden. Den sich verändernden Anforderun-

gen – u.a. Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren sowie für schulpflich-

tige Kinder auf Grund sich verändernder Familienstrukturen (zum Beispiel mehr Alleinerzie-

hende, Berufstätigkeit beider Elternteile) -  trägt die Gemeinde mit dem vorliegenden Bauleit-

verfahren Rechnung.  

Im derzeit gültigen Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum IV wird das Plangebiet 

als Teil eines Gebietes mit besonderer Erholungsfunktion dargestellt. Spezifische Aussagen 

für das Plangebiet werden nicht getroffen. 
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Abb. 4: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan für den Planungsraum IV; Karte 2, Blatt 1 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Schafstedt aus dem Jahr 1996 umreißt lediglich den 

Bereich der Grundschule im Plangebiet. Für das übrige Plangebiet werden keine Entwick-

lungsaussagen getroffen. Das Plangebiet liegt gemäß Landschaftsplan in einer landschafts-

ökologischen Raumeinheit von geringer Wertstufe (Skala I bis VI; Abbildung 5). Als gesetzlich 

geschütztes Biotop ist entlang der östlichen Plangebietsgrenze ein Knick verzeichnet (Abbil-

dung 6).  

 

 

Abb. 5: Auszug aus dem Landschaftsplan 1996; landschaftsökologische Raumeinheiten 

 

 

Abb. 6: Auszug aus dem Landschaftsplan 1996; Darstellung Knicks 
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1.4 Flächennutzungsplanung 

Der Geltungsbereich wird im 1997 aufgestellten gültigen Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Schafstedt teilweise als Gemeinbedarfsfläche „Schule“ dargestellt. Der jetzige Bereich 

des Kindergartens ist bislang nicht erfasst, sondern wird noch als öffentliche Grünfläche mit 

der Funktion „Sportplatz“ dargestellt. Um den Flächennutzungsplan den aktuellen Gegeben-

heiten anzupassen, wird die 7. Änderung durchgeführt (Gemeinbedarfsfläche Schule und Kin-

dergarten). 

 

 

Abb. 7: Auszug Flächennutzungsplan Schafstedt, aufgestellt 1997, ohne Maßstab 

 

1.5 Standortbetrachtung 

In der Gemeinde Schafstedt liegen Grundschule und Kindergarten in unmittelbarer Nachbar-

schaft und im räumlich-funktionalen Zusammenhang. Damit wird ein Grundsatz der Raumord-

nung erfüllt, den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule zu erleichtern. Der räumliche 

Zusammenhang bietet darüber hinaus auch synergetische Effekte, indem z.B. Parkplätze und 

Frei- und Aufenthaltsflächen gemeinsam genutzt werden können. Die erforderliche Erweite-

rung des Kindergartens um ein separates Gebäude ist daher nur an diesem Standort sinnge-

bend und zielführend, um den Austausch und das Zusammenwirken von Kindergarten (Ein-

richtung, Personal, Spielflächen) und Schule (Erleichterung des Überganges) zu ermöglichen.  

 

2. Planinhalte  

2.1 Maß der baulichen Nutzung, Gemeinbedarfsfläche 

Das Plangebiet wird entsprechend der Nutzung als Gemeinbedarfsfläche Kindergarten und 

Schule festgesetzt.  
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Für das Bestandsgebäude der Kita wird eine maximale Grundfläche von 500 m² festgesetzt. 

Dies ermöglicht eine  Erweiterung des Bestandsgebäudes um knapp 100 m² (jetzige Größe 

ca. 404 m²) z.B. für Fassadensanierung, Außendämmung oder Raumerweiterung. Für den 

Erweiterungsbau wird die maximale Grundfläche auf 700 m² festgesetzt, sodass ein großzü-

giger Puffer für mögliche künftige Entwicklungen bleibt, ohne den B-Plan diesbezüglich erneut 

ändern zu müssen. Dies vor dem Hintergrund, dass die vom Kreis Dithmarschen ermittelten 

Bedarfszahlen aus dem Jahr 2019, wonach in der Planungsregion Albersdorf und Umgebung 

im U3-Bereich kurzfristig 20 – 30 Plätze geschaffen werden müssen, mittelfristig zusätzlich 

weitere 20 bis 30 Plätze, naturgemäß Unsicherheiten beinhalten. Zudem sind auch die gesell-

schaftlichen Entwicklungen und gesetzlichen Kita-Auflagen und Anforderungen dynamisch 

und einem steten Wandel unterzogen, sodass sich empfiehlt, auf geänderte Rahmenbedin-

gungen flexibel und zeitnah reagieren zu können.  

Es wird I-geschossige Bauweise festgesetzt, was auch der Bestandskita und dem Bedarf ent-

spricht. Auf Grund des ansteigenden Geländes (ca. 3 m von der Judenstraße bis zum Be-

standsgebäude der Kita) gelten für die Höhenentwicklung der Gebäude Höhen über NHN (Nor-

malhöhennull). Für das Bestandsgebäude gilt eine maximale Firsthöhe (FH, geneigtes Dach) 

von 18,50 m über NHN und 17,0 m über NHN für den Erweiterungsbau. Das entspricht ca. 8 

m tatsächliche Firsthöhe. Im Falle von Flachdächern gilt für den Erweiterungsbau maximal 14 

m über NHN (gemessen bis Oberkante Attika). Dies entspricht einer Gesamthöhe von ca. 5 m 

im Falle eines Flachdaches.  

Für die Übergangszeit wurden Behelfscontainer genehmigt und aufgestellt, die nach Inbetrieb-

nahme des Erweiterungsgebäudes wieder entfernt werden. Eine Festsetzung dieser Über-

gangscontainer ist daher nicht erforderlich. 

 

2.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche   

Es wird offene Bauweise festgesetzt. Die überbaubare Grundstücksfläche orientiert sich bei 

dem Bestandsgebäude im Wesentlichen an dem vorhandenen Grundriss. Das Baufenster für 

das Erweiterungsgebäude befindet sich auf der Fläche des ehemaligen (und mittlerweile ab-

gerissenen) Hausmeisterwohngebäudes. Um einen räumlichen Bezug zwischen beiden Bau-

fenstern herzustellen, können voraussichtlich nicht alle Bäume zwischen Bestandsgebäude 

und Neubau erhalten werden. Sie sind ggfs.zu ersetzen. Näheres hierzu wird im Umweltbericht 

erläutert. 

 

2.3 Stellplätze, Garagen, Zufahrten, Zuwegungen und Nebenanlagen 

Die Parkplatzflächen a und b sind Bestand, Parkplatz c ist eine Option für eine Erweiterung. 

Parkplatzflächen (einschließlich Garagen und Carports) dürfen einschließlich erforderlicher 

Zufahrten eine Gesamtfläche von insgesamt 1.800 m² nicht überschreiten. Nebenanlagen 

(z.B. Spielgeräte, Spiel- und Abstellhäuschen, Terrassen) und Zuwegungen dürfen insgesamt 

eine Größe von 1.300 m² nicht überschreiten. Die jetzige Flächenversiegelung durch Park-

plätze, Garage, Zufahrten und Zuwegungen liegt bei ca. 1.570 m². Somit bleibt ein Spielraum 

von ca.1.050 m² für weitere Flächenversiegelung für Parkplätze und Zufahrten, um auf aktuelle 

Entwicklungen reagieren zu können (davon etwa 420 m² für Parkplätze und Zufahrten). Es 
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sind ca. 10 zusätzliche Parkplätze möglich. Mit den Festsetzungen von Maximalgrößen wer-

den Boden- und Wasserhaushalt geschont und ausreichend Freiflächen erhalten. 

 

2.4 Erschließung 

Das Plangebiet wird über die „Judenstraße“, die in die L132 mündet, erschlossen. Eine Direkt-

anbindung an die L 132 ist nicht vorgesehen.   

Über eine interne Erschließung sind die Grundschule und die Kita erreichbar. Diese interne 

Erschließung ist bereits vorhanden und kann nach Bedarf angepasst werden (z.B. Verlänge-

rung der Zufahrt oder Anpassung von Fußwegen). 

 

2.5 Natur und Landschaft, Grün- und Freiflächen 

Es werden verschiedene Festsetzungen getroffen, um vorhandene Strukturen weitgehend zu 

erhalten, die das Kleinklima verbessern, Wasser- und Bodenhaushalt schonen und die Einbin-

dung in die Landschaft fördern. Der gesetzlich geschützte Knick im Osten des Plangebietes 

wird als Fläche zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt.  Er liegt nur 

mit seinem südlichen Teil innerhalb des Plangebietes. Die ortsbildprägenden Großbäume blei-

ben erhalten. Eine innerhalb des Plangebietes vorhandene Verwallung mit 2 Bäumen, bei der 

es sich nicht um einen gesetzlich geschützten Knick handelt, bleibt ebenfalls als öffentliche 

Grünfläche mit Bindung zum Erhalt der Bäume erhalten. Er trennt den Parkplatz „b“ vom neu 

geplanten Parkplatz „c“.  

Um den Baumbestand im Plangebiet bestmöglich zu schonen und zu schützen, werden die 

vorhandenen Großbäume und Überhälter zum Erhalt festgesetzt. Auf Grund der bereits inten-

siven Nutzung besteht überwiegend kaum Fläche, um den Kronenbereich von Bäumen gänz-

lich zu schützen. Durch die relativ hohe Baumdichte und die vorhandenen Flächenversiege-

lungen, Gebäude, Spielgeräte und sonstige bauliche Anlagen ist es kaum vermeidbar außer-

halb des Kronenbereiches zu bleiben. Um den Baumbestand dennoch so gut wie möglich zu 

schützen, hält das Baufenster „2“ für den Erweiterungsbau 2 m Abstand zum Kronenbereich 

der zu erhaltenden Bäume. In einem Abstand von 2 m um den äußeren Stamm sind im Plan-

gebiet Flächenversiegelungen (z.B. Wege, Zufahrten, Parkplätze) und das Abstellen von Kraft-

fahrzeugen unzulässig. Für hochbauliche Anlagen, Lagerungen von Materialien, Bodenver-

dichtungen, Aufschüttungen und Abgrabungen gilt ein Mindestabstand zum äußeren Stamm 

von 3 m. Abweichend gilt für bestehende Flächenversiegelungen (Wege, Zufahrten, Park-

plätze) und hochbauliche Anlagen im Bestand (Gebäude, Garagen, Nebenanlagen), dass sie 

den Mindestabstand von 2 m zum äußeren Stamm unterschreiten dürfen. Dies betrifft bei-

spielsweise das Bestandsgebäude der Kita sowie die Bestandsparkplätze und Nebenanlagen 

(Spielgeräte, Spielhütten). Ein Abstand zum Kronenbereich würde die Nutzung des Plange-

bietes auf Grund des relativ eng stehenden Baumbestandes unverhältnismäßig einschränken 

und kaum mehr Entwicklungsspielraum beispielsweise für den Außenspielbereich, Verbin-

dungswege oder Parkplätze erlauben. Die Bäume und ihr Wurzelwerk sind vor Beeinträchti-

gungen durch bauliche Maßnahme bei Bedarf zu schützen (z.B. Wurzelvorhang, Schutz des 

Stammes). 
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Parkplätze und ihre Zufahrten sind mit wasser- und luftdurchlässigen Materialien herzustel-

len (z.B. Schotterrasen, Fugenpflaster, Sickerpflaster, Rasengitterstein, Kies, Grand). Ausge-

nommen sind Maßnahmen an den bestehenden Parkplatzflächen "a" und "b" sowie an be-

stehenden Zufahrten, die lediglich der Instandhaltung/Sanierung dienen. Bei einer Neuan-

lage sind diese Bereiche ebenfalls mit wasser- und luftdurchlässigen Materialien herzustel-

len.  

 

2.6  Örtliche Bauvorschriften 

Es werden einige wenige örtliche Bauvorschriften erlassen, um eine größtmögliche Flexibilität 

zu ermöglichen, die sich den Bedarfen anpasst. Es sind Sattel- und Walmdächer zulässig, im 

Baufenster 2 zusätzlich auch Flachdach. Dacheindeckungen sollen einheitlich in anthrazit, 

schwarz, rotbraun oder rot erfolgen. Flachdächer können auch mit anderen Farben versehen 

werden. Die Ausbildung als begrüntes Dach ist im Plangebiet ebenfalls zulässig.  

Um die Fassadengestaltung einerseits dem benachbarten Schul- und dem Bestandsgebäude 

des Kindergartens anzupassen, andererseits Spielraum für Gestaltungsmöglichkeiten zu las-

sen, wird ein gestalterischer Rahmen gegeben. So sind Verblendmauerwerk oder Holz zuläs-

sig, aber auch andere Materialien, wenn sie 25% der jeweiligen Fassadenfläche (ohne Fens-

ter) nicht überschreiten. Dies gilt ähnlich für die Farbwahl. Zulässig sind Fassaden in den Far-

ben rot oder rotbraun, Holzfassaden zusätzlich naturbelassen. Es sind auch andere Farben 

zulässig, sofern sie 25 % der jeweiligen Fassadenfläche (ohne Fenster) nicht überschreiten.  

Allgemein zulässig ist Fassadenbegrünung. Gründächer und Fassadenbegrünung begünsti-

gen Verdunstung und tragen zu einem gesunden lokalen Kleinklima bei. 

 

2.7  Sonstige Festsetzungen 

Sonstige Festsetzungen betreffen die Plangebietsgrenze. 

 

2.8  Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

Archäologischer Denkmalschutz 
Es wird auf § 15 Denkmalschutzgesetz verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 

hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde 

mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die 

Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fund-

ort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem 

Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die 

nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 

Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten 

geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit 

der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
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Hinweis zum Baumschutz  

Die DIN 18920 zum Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen ist zu beachten. 
 
Bindung für die Erhaltung von Bäumen 

Die Signatur „Bindung für die Erhaltung von Bäumen“ bezieht sich nur auf den Standort des 

Baumes und entfaltet in der Fläche keine normative Wirkung. Die von der Signatur verdeckten, 

selbstständigen Festsetzungen zur Flächennutzung behalten vollumfänglich ihre Wirksamkeit. 

Knickpflege  

Knicks bzw. Gehölzstreifen auf der Fläche A sind auf der Grundlage des Erlasses „Durchfüh-

rungsbestimmungen zum Knickschutz“ des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein“ vom 20.02.2017 i.d. jeweils 

geltenden Fassung dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.  

Ordnungswidrigkeit 

Ordnungswidrig handelt gem. §84 Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO S-H), wer vor-

sätzlich und fahrlässig den örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Als Tatbestand gilt die 

Nichteinhaltung der Vorschriften gemäß der Ziffer 4 dieser Satzung. Gemäß § 84 (3) LBO S-

H kann eine Zuwiderhandlung als Ordnungswidrigkeit geahndet und mit einer Geldstrafe be-

legt werden.  

 

2.9  Darstellungen ohne Normcharakter 

Diese Darstellungen sind nicht rechtsverbindlich, sie haben nur erläuternden Charakter. 

Hierunter fallen die Nummerierung der Baugrundstücke, die Flurstücksnummerierung so-

wie die vorhandenen Gebäude. 

 

2.10 Flächenbilanzierung  

Bei der Flächenbilanzierung bleiben die öffentlichen Verkehrsflächen (Judenstraße, L 132) un-

berücksichtigt. 

  

Max. zuläs-

sige Grund-

flächen 

Vorhandene 

Bebau-

ung/Versie-

gelung 

Maximal zu-

sätzliche 

Neuversiege-

lung/Bebau-

ung 

1. Gebäude 1.200 m² 404 m² 796 m² 

2. 
Parkplätze/Zufahrten/Gara-

gen 
1.800 m² 1.220 m² 580 m² 

3. Nebenanlagen/Zuwegungen 1.300 m² 600 m² 700 m² 
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4. 
Bestand Wohnhaus mit Ne-

benanlagen 
 

125 m²  

5. 
Bestandsversiegelung/Ne-

benanlagen 
 

2.349 m²  

6. 
Abbruch Wohnhaus mit Ne-

benanlagen 
 

-125 m²  

7. 
Max. Versiegelung im Be-

stand 
 

2.224 m²  

8. Maximale Neuversiegelung   2.076 m² 

 Max. Versiegelung gesamt  4.300 m²   

Tabelle 1: Flächenbilanz 

Es können 2.076 m² zusätzlich versiegelt/bebaut werden.  

 

3. Fachplanungen 

3.1 Versorgung 

Die Versorgung mit Trinkwasser, Energie, Telekommunikation kann über vorhandene Me-

dien in den öffentlichen Straßen erfolgen. Ebenso kann für die Löschwasserversorgung an 

vorhandene Leitungssysteme angeschlossen werden. Bei Bedarf können zusätzliche Hydran-

ten oder Löschwasservorrichtungen in Abstimmung mit der Feuerwehr installiert werden. Für 

das Plangebiet ist eine Löschwasserversorgung von mindestens 96m³/h über zwei Stunden 

dauerhaft vorzuhalten. Die Löschwasserentnahmestelle für den Erstangriff der Feuerwehr 

(mind. 48 m³/h) darf zur Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten nicht weiter als 75 m Luftlinie 

(maximal 80-120 m verlegte Druckschlauchleitung über eine gesicherte Wegführung) vom 

Objekt entfernt liegen. Die gesamte Löschwassermenge muss innerhalb eines Umkreises 

(Radius) von 300 m nachgewiesen werden. Die Löschwasserentnahmestellen müssen sich 

über Flächen der Feuerwehr gemäß DIN 14090 erschließen lassen. Sie sind dauerhaft (im 

Winter zusätzlich von Schnee und Eis) frei zu halten. Die Flächen für die Feuerwehr dürfen 

sich nicht mit Abstellanlagen und Stellplätzen überschneiden. Sie sind zu kennzeichnen und 

dauerhaft freizuhalten. Sie sind im Nahbereich zu den Löschwasserentnahmestellen 

herzustellen. Im Sinne von § 5 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein sind bei Gebäuden, 

die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, 

Zufahrten und Bewegungsflächen herzustellen, wenn der zweite Rettungsweg über tragbare 

Leitern der Feuerwehr führt. 

Zuständig für die Wasserversorgung ist der Wasserverband Süderdithmarschen, für die 

Energiewirtschaft die SH Netz AG.  
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3.2 Entsorgung 

Anfallendes Schmutzwasser kann in vorhandene Kanalisationen eingeleitet werden. Die Ab-

fallbeseitigung erfolgt über die Abfallwirtschaft des Kreises Dithmarschen. 

3.3 Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über die Gemeindestraße „Judenstraße“, die in die Hohenhörner 

Straße (L 132) einmündet.  

 

3.4 Entwässerung 

Der Nachweis zum Umgang mit Regenwasser auf Grundlage des Regelwerkes „Wasserrecht-

liche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein“ (Mengenbewirt-

schaftung A-RW1, Wasserhaushaltsbilanz) erfolgt im weiteren Verlauf des Verfahrens und 

wird den zuständigen Behörden vorgelegt. Auf Grund der Bodenverhältnisse (siehe Bodengut-

achten im Anhang und Kap. 3.5 Bodengutachten) ist eine Kombination aus Versickerung und 

Rückhaltung vorgesehen. Geeignet zur Entwässerung ist beispielsweise eine Lösung mit Mul-

den und/oder Rohr-Rigolen sowie zusätzlich unterirdische Rückhaltung. Das anfallende Ober-

flächenwasser kann zunächst gesammelt und dann gedrosselt (5l/Sek) in die öffentliche Re-

genwasserkanalisation geleitet werden. Die Entwässerung  wird mit den Fachbehörden ab-

gestimmt, sodass die Einleitgenehmigung bis zum Satzungsbeschluss in Aussicht gestellt wer-

den kann. Wasser bzw. Oberflächenwasser gelangt nicht auf das Straßengebiet der L 132.  

 

3.5 Bodengutachten 

Für das Plangebiet wurde ein Bodengutachten2 zur Versickerungsfähigkeit des Bodens und 

zur  Standfestigkeit des Baugrundes in Auftrag gegeben (siehe Anlage). Es wurden 8 Klein-

rammbohrungen bis in eine Tiefe von max. 6 m unter Geländeoberfläche durchgeführt. Dabei 

sind die Baugrundverhältnisse gekennzeichnet durch Mutterböden und Auffüllungen gefolgt 

von Sanden und Geschiebeböden bis zur Endteufe. An den Bohrpunkten 5 und 7 folgen durch-

gängig Sande.  

 
2 Geotechnisches Gutachten; GSB Grundbauingenieure GmbH, 24796 Bredenbek; 31.01.2025 
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BS = Bohrsondierung 

Abb. 8: Lageplan der Bohrsondierungen, ohne Maßstab (Quelle: Baugrundbeurteilung GSB) 

Während der Bohrarbeiten wurden Wasserstände zwischen 2,1 und 5,7 m unter Geländeober-

fläche vorgefunden. Über bindigen Böden ist ein lokaler Aufstau zu erwarten.  

Mutterböden und humose Auffüllungen sind als Gründungsträger ungeeignet. Die angetroffe-

nen Sande und Sandauffüllungen sind wenig zusammendrückbar und für die Bebauung mit 

den üblichen Lasten eines Einfamilienhauses prinzipiell geeignet. Ebenso sind die unterhalb 

der Oberböden vorhandenen Geschiebeböden – sofern die bindigen Böden in wenigstens stei-

fer Konsistenz anstehen – für Flachgründungen prinzipiell geeignet. Steif-weiche Geschiebe-

böden sind hingegen nur bedingt geeignet.  

Gegen Flachgründung der Straßen bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Es wird empfoh-

len, einen mind. 0,6 m mächtigen frostfreien Unterbau zu wählen. Für Ver- und Entsorgungs-

leitungen kann ebenfalls prinzipiell eine Flachgründung vorgenommen werden. Ggfs. sind im 

Bereich der Sandformationen und ab Tiefenlagen von ca. 3 m Wasserabsenkungen erforder-

lich.  

Generell ist eine Versickerung nur teilweise möglich. In den für die Kita-Erweiterung vorgese-

henen Bohrbereichen 3 und 6 bieten sich folgende Möglichkeiten an: Mulden (BS 3), Mulden, 

ggfs. Rohr-Rigolen (BS 6; jedoch nur bei Austausch der oberen Lehmschicht). Für die Park-

platzerweiterung (Nr. 4) gelten ähnliche Versickerungsformen wie für BS 6.  

Die Böden sind gemäß ihrer Einbauklasse (LAGA.-Richtlinien) zu behandeln. ZO-Böden kön-

nen uneingeschränkt wiedereingebaut werden. Dies trifft auf die meisten Proben zu. Z1.2-Bö-
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den sind eingeschränkt offen einbaufähig (Geschiebeboden in Bohrsondierung Nr. 2). Z2-Bö-

den sind nur unter besonderen Voraussetzungen wiederverwendbar, ansonsten fachgerecht 

zu entsorgen. 

Vor Bebauung sind weitere Untersuchungen für den konkreten Einzelfall durchzuführen, um 

den Baugrund und die Wechselbeziehung Baugrund <-> Bauwerk beurteilen zu können. 

 

3.6 Immission 

Der Kindergarten befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Grundschule mit Schulhof. Hinter 

der Grundschule beginnt ca. 80 m westlich entfernt das Außengelände des Freibades der Ge-

meinde Schafstedt. Etwa 120 m östlich in der Judenstraße liegt ein Gewerbebetrieb für die 

Lagerung und Auslieferung von Trapezblechen und Bauelementen (keine Produktion). Im 

Plangebiet ist Wohnen nicht vorgesehen. 

Weder vom Gewerbebetrieb noch vom Freibad sind Immissionen zu erwarten, die gesunde 

Arbeitsverhältnisse im Kindergartenbereich beeinträchtigen würden. Dies gilt sowohl für das 

Bestandsgebäude als auch für den geplanten Erweiterungsbau. Lärmimmissionen durch den 

Betrieb des Freibades können während des Saisonbetriebes entstehen. Durch die unter-

schiedlichen Öffnungszeiten (Hauptöffnungszeiten der Kita 7:30 bis 12:30/13:30 Uhr; Kernöff-

nungszeit des Freibades 14:00 bis 18:00 Uhr) sind immissionsrelevante Konflikte unwahr-

scheinlich. 

Umgekehrt gehen vom Kindergarten keine relevanten Immissionsbelastungen aus, da das 

nächste Wohngebiet etwa 90 m in westlicher Richtung entfernt liegt. Gemäß  (BImschG). Nach 

§ 22 Absatz 1a Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) stellt Kindergartenlärm in der Re-

gel „keine schädliche Umwelteinwirkung“ dar. Diese Geräusche gehören zu einem sozialadä-

quaten Verhalten von Kindern und sind zu tolerieren.  

Von der L 132 gehen ebenfalls keine Lärmimmissionen aus, die die vorgesehene Nutzung 

deutlich beeinträchtigen würde.  

Maßnahmen zum Schutz vor Immissionen sind nicht erforderlich. Anregungen und Bedenken 

wurden seitens des Landesamtes für Umwelt (Immissionsschutz) nicht geäußert. 

 

3.7 Belange von Kindern und Jugendlichen 

Die Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen insbesondere das Vorhandensein von 

Spielmöglichkeiten vor Ort. In dem Plangebiet befinden sich die Grundschule, der Kindergar-

ten, Parkplätze sowie eine Skateranlage. Die Skateranlage kann im Falle der Parkplatzerwei-

terung an einen anderen Standort verlegt werden. Sollte sie verlegt werden, kann dies zum 

Anlass genommen werden, zusammen mit Kindern und Jugendlichen einen neuen Standort 

zu ermitteln. Dies erfolgt jedoch nicht im Rahmen des B-Planverfahrens, sondern gesondert 

bei konkretem Anlass. 

Kinder und Jugendliche sind als Bürger der Gemeinde Schafstedt gleichermaßen berechtigt, 

sich an der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der öffentlichen Auslegung zu beteili-

gen. Belange von Kindern und Jugendlichen sind durch den B-Plan nicht in einem speziellen 

Maße betroffen, die eine gesonderte Beteiligung erforderlich machen würden. 
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3.8 Natur- und Artenschutz 

Der B-Plan wird im regulären Verfahren durchgeführt, daher sind das naturschutzrechtliche 

Vermeidungsgebot, die artenschutzrechtlichen Vorschriften sowie der Schutz gesetzlicher ge-

schützter Biotope und Landschaftsbestandteile gemäß Bundes- und Landesnaturschutzge-

setz zu beachten. 

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist weiterhin das Gebot der Ver-

meidung erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Abwägung 

zu berücksichtigen. Das bereits baulich intensiv genutzte Plangebiet weist weder gefährdete 

Pflanzenarten auf noch sind auf Grund der intensiven Nutzung gefährdete Tierarten zu erwar-

ten. Die relevanten Kriterien werden im Umweltbericht betrachtet, bewertet und dargestellt.  

Der Umweltbericht trifft Aussagen zur Betroffenheit europäisch geschützter Arten. Die Be-

urteilung, welche der europäisch geschützten Arten potenziell betroffen sind, erfolgt aufgrund 

einer Potenzialabschätzung durch örtliche Erfassung der Biotop- und Habitatstruktur sowie der 

Auswertung vorliegender Daten zur Verbreitung der Arten. Im Ergebnis sind Vorkommen 

streng geschützter Tier- und Pflanzenarten (hier Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) 

nicht zu erwarten. 

Über die Flächenversiegelung sowie die Entnahme einzelner kleinerer Bäume aus dem frühe-

ren Gartenbereich hinaus entstehen keine weiteren erheblichen Beeinträchtigungen bei Um-

setzung der Planung. Detaillierte Ausführungen zu Auswirkungen und Maßnahmen finden sich 

ebenfalls im Umweltbericht. 

 

4. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich von Eingriffen in Natur und 

Landschaft im Rahmen der planerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-

gen.  

Durch den Bebauungsplan werden Eingriffe in Natur und Landschaft zugelassen. Das Plan-

gebiet ist jedoch bereits intensiv genutzt und durch Bebauung, Versiegelung und menschliche 

Aktivitäten (Schule, Kindergarten, Parkplätze, Skaterbahn) vorgeprägt. Die zusätzlichen Ein-

griffe finden auf bereits durch Bebauung und Nutzung vorgeprägten Flächen statt, sodass hier 

eine Wieder- bzw. Nachnutzung stattfindet. 

Für die Erweiterung der Kita werden im Teilbereich bestehende Vegetation, die obere Boden-

schicht sowie die dort bisher vorhandenen Lebensräume durch Bebauung und Versiegelung 

beseitigt, die vorkommenden Arten verdrängt.  

 

4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
 
Mit der Festsetzung einer maximalen GR von 1.200 m² für die Kitagebäude und die Beschrän-

kung von notwendigen Zufahrten, Zuwegungen, Stellplätzen und Nebenanlagen wird die Ver-

siegelung des Bodens auf das notwendige Maß  reduziert. Die maximale Gesamtversiegelung 

beträgt 4.300 m². Davon sind 2.224 m² bereits bebaut/versiegelt. 125 m² Bestandgebäude 
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wurden bereits abgebrochen. Es dürfen weitere 2.076 m² zusätzlich bebaut/versiegelt werden 

(siehe 2.10 „Flächenbilanzierung“) 

Beseitigung von Vegetation hat außerhalb der Zeit zwischen 01. März und 30. September zu 

erfolgen, um gehölzbrütende Vögel nicht zu gefährden und zu stören. Bodenbrüter sind im 

Plangebiet nicht zu erwarten. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Verbots-

tatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz zum Artenschutz nicht berührt werden. 

Der östlich gelegene, gesetzlich geschützte Knick wird als Fläche zum Schutz und Pflege von 

Natur und Landschaft festgesetzt. Eine Verwallung mit zwei Bäumen wird als öffentliche Grün-

fläche mit der Bindung zum Erhalt von Bäumen festgesetzt. 

Durch die Lage der Baufenster und des neu geplanten Parkplatzes können die Bestands-

bäume zum großen Teil erhalten bleiben.  

 

4.2 Eingriffsermittlung und -bewertung 

Die ausgleichsbedürftigen Eingriffe, die durch den B-Plan vorbereitet werden, werden auf der 

Grundlage des Gemeinsamen Runderlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für 

Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein (V 531-5310.23, IV 268) vom 9. 

Dezember 2013 ermittelt und bewertet. 

Das Plangebiet wurde und wird intensiv genutzt. Es befinden sich die Parkplätze für Grund-

schule und Kindergarten innerhalb des Plangebietes. Die Grundschule befindet sich direkt 

westlich auf demselben Flurstück. Faktisch wird der Erweiterungsbau der Kita auf Schulge-

lände errichtet. Bis 2024 stand auf der vorgesehenen Fläche für den Erweiterungsbau ein 

zweigeschossiges Wohngebäude (ehemaliges Hausmeisterwohnhaus) mit Nebenanlagen. 

Diese baulich vorbelastete Fläche soll durch die Erweiterung der Kita nun nachgenutzt werden.  

Das Plangebiet kann bis zu einer Größe von 4.300 m² versiegelt werden. Die zusätzliche Ver-

siegelung, die über den Bestand hinausgeht (2.076 m²), ist an anderer Stelle auszugleichen, 

wobei der Schwerpunkt auf Grünlandentwicklung liegt. Bäume, die zu entnehmen sind, sind 

an anderer Stelle zu ersetzen. Insgesamt sind einige dünnstämmige Nadelbäume zu entneh-

men sowie 2 Laubbäume mit einem Stammdurchmesser von 40 cm, 1 Laubbaum mit einem 

Stammumfang von 70 cm sowie 2 Laubbäume mit einem Stammumfang von ca. 30 cm.  Sie 

sind durch 10 Laubbäume an anderer Stelle zu ersetzen. Weitere Erläuterungen zum Baum-

ersatz erfolgen im Umweltbericht, Kap. 5.4.2 Ausgleich. 
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5. Umweltbericht 

Gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) sind die Gemeinden verpflichtet, für die Belange des 

Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Um-

weltbericht beschrieben und bewertet werden. Nachfolgend werden die möglichen Auswirkun-

gen untersucht und Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sowie zum Ausgleich be-

schrieben.  

 

5.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 

5.1.1 Angaben zum Standort 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 24 befindet sich südlich abgesetzt vom Siedlungs-

kern der Gemeinde Schafstedt nördlich der Einmündung der “Judenstraße“ in die L 132. West-

lich des  Plangebietes auf der gegenüberliegenden Seite der L 132 befindet sich ein Wohnge-

biet. Das Plangebiet ist im Norden mit dem Gebäude der Kindertagesstätte bebaut. Südlich 

davon befand sich das ehemalige Hausmeisterwohngebäude, das zu Gunsten des Erweite-

rungsbaues abgerissen wurde. Die Fläche liegt derzeit brach. Im Nordwesten befindet sich 

eine Skateranlage als Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Das Plangebiet weist inner-

halb und entlang der Straßen relativ alten Baumbestand auf mit teilweise 10 bis 12 m Kronen-

durchmesser. Benachbart außerhalb des Geltungsbereichs, aber auf demselben Flurstück, 

befindet sich die Grundschule, westlich benachbart das Freibad der Gemeinde Schafstedt. 

Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 7.770 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte 1: Auszug Bebauungsplanentwurf 
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5.1.2 Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Ziel der Planung ist die Erweiterung des bestehenden evangelischen Kindergartens „Läm-

merstuv“ um flexibel belegbare Gruppenräume, insbesondere für den U3-Bereich.  

Anlass ist ein Bescheid des Kreises Dithmarschen aus dem Jahr 2019, wonach in der Pla-

nungsregion Albersdorf und Umgebung im U3-Bereich kurzfristig 20 – 30 Plätze geschaffen 

werden müssen, mittelfristig zusätzlich weitere 20 bis 30 Plätze. In der Gemeinde Schafstedt 

wurden als Übergangslösung Container aufgestellt, die seit dem 01.02.2024 von altersge-

mischten Gruppen des Kindergartens genutzt werden. Bis Ende September 2025 ist die Fer-

tigstellung der Erweiterung laut Förderbescheid vorgesehen. Vorgesehen ist ein separater Bau 

südlich des bestehenden Kitagebäudes für eine U3-Gruppe. Nach Errichtung des Erweite-

rungsbaues werden die Behelfscontainer wieder entfernt. 

Zum Zweck der Erweiterung des Kindergartens stellt die Gemeinde den B-Plan Nr. 24 auf. Die 

dafür notwendige 16. Änderung des Flächennutzungsplans wird parallel aufgestellt. 

Das Plangebiet wird entsprechend der Nutzung als Gemeinbedarfsfläche Schule und Kin-

dergarten festgesetzt.  

Für das Bestandsgebäude der Kita sowie die geplante Erweiterung wird eine maximale Grund-

fläche von 1.200 m² festgesetzt. 500 m² davon entfallen auf das Bestandsgebäude (davon 404 

m² Bestand). Für das Erweiterungsgebäude wird eine Grundfläche von 700 m² festgesetzt, um 

auf künftige Entwicklungen reagieren zu können, ohne den B-Plan ändern zu müssen. Rund 

2.224 m² sind bereits im Bestand überbaut. 125 m² wurden bereits abgebrochen (ehemaliges 

Hausmeisterwohnhaus). Die Gesamtversiegelung/-bebauung darf 4.300 m² nicht überschrei-

ten. Das bedeutet, dass faktisch zusätzlich zum Bestand 2.076 m² Fläche zusätzlich für Er-

weiterungsbau, Zufahrten, Zuwegungen, Parkplätze, Garagen und Nebenanlagen versie-

gelt/bebaut werden dürfen (siehe nachfolgende Tabelle 1). 

Flächenbilanzierung: 

  

Max. zuläs-

sige Grund-

flächen 

Vorhandene 

Bebau-

ung/Versie-

gelung 

Maximal zu-

sätzliche 

Neuversiege-

lung/Bebau-

ung 

1. Gebäude 1.200 m² 404 m² 796 m² 

2. 
Parkplätze/Zufahrten/Gara-

gen 
1.800 m² 1.220 m² 580 m² 

3. Nebenanlagen/Zuwegungen 1.300 m² 600 m² 700 m² 

4. 
Abbruch Wohnhaus mit Ne-

benanlagen 
 

-125 m²  

5. Maximale Neuversiegelung            2.076 m² 
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6. 
Bestandsversiegelung/Be-

bauung 
 

2.224 m²  

 Max. Versiegelung gesamt  4.300 m²   

Tabelle 1: Flächenbilanzierung 

Es wird I-geschossige Bauweise festgesetzt mit einer maximalen Firsthöhe von ca. 8 m bei 

geneigtem Dach und ca. 5 m für ein Flachdach (Oberkante Attika). Die maximale Höhenent-

wicklung wird auf Grund des ansteigenden Geländes als NHN (Normalhöhennull) festgesetzt. 

Es wird offene Bauweise festgesetzt.  

Stellplätze, Zufahrten, Zuwegungen, Garagen und Nebenanlagen werden in ihrer Fläche auf 

maximal 3.100 m² begrenzt. Ca. 2.224 m² davon sind bereits als Versiegelung vorhanden.  

Örtliche Bauvorgaben betreffen Dach und Fassade, lassen jedoch für Gestaltung ausreichend 

Spielraum. Allgemein zulässig sind Gründächer und Fassadenbegrünung, die Verdunstung 

und lokales Kleinklima positiv beeinflussen können.  

 

5.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und 
Fachplanungen 

Fachgesetze und -verordnungen 

Für das Bauleitplanverfahren ist das Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017, zuletzt 

geändert am 03.07.2023, zu beachten. Darin sind insbesondere § 1 (6) Nr. 7, § 1 a, § 2 (4) 

sowie § 2 a BauGB bezüglich Eingriffsregelung und Umweltprüfung relevant. Es wird daher 

ein Umweltbericht als eigenständiger Teil der Begründung erstellt. 

Für die einzelnen Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB werden im Fol-

genden die in den Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

dargestellt sowie die Art, wie diese im Bauleitplan berücksichtigt wurden. 

Die auf Ebene der Europäischen Union bestehenden, in Gesetzen niedergelegten Ziele sind 

in nationales Recht übernommen worden und entsprechend in Bundesgesetzen festgelegt. 

Die Umweltschutzziele auf kommunaler Ebene sind in den Fachplänen Landschaftsrahmen-

plan und Landschaftsplan festgelegt. 

 

5.2.1 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Gesetzliche Vorgaben 

In § 1 (2) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind allgemeine Anforderungen zur 

Sicherung der biologischen Vielfalt benannt: 

"Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Ge-

fährdungsgrad insbesondere eine lebensfähige Population wild lebender Tiere und Pflanzen 

einschließlich ihrer Lebensräume zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen 

sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen." 

Darüber hinaus heißt es im § 1 (3) Nr. 5 BNatSchG: 



Gemeinde Schafstedt Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 20 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 

und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhal-

ten.“ 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Inanspruchnahme bereits baulich vorgeprägter Flächen (Nach-, Wiedernutzung) 

- Ausgleichsmaßnahmen für zusätzliche Versiegelungen, 

- Erhaltung von Knicks und ortsbildprägenden Bäumen 

- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 BNatSchG. 

 

5.2.2 Natura 2000-Gebiete 

Gesetzliche Vorgaben 

Der § 31 des BNatSchG nennt die Verpflichtungen des Bundes und der Länder zum Aufbau 

und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000". Die-

ses besteht aus FFH-Gebieten gemäß Richtlinie 92/43/EWG sowie Vogelschutzgebieten ge-

mäß Richtlinie 79/409/EWG. 

Nach § 34 (1) des BNatSchG bedeutet dies für Planungen und Projekte: 

"Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-

tungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie (…) geeignet sind, das Gebiet 

erheblich zu beeinträchtigen.“ 

Berücksichtigung: 

- Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind durch die Planung 
nicht betroffen.  

 

5.2.3 Boden/ Fläche 

Gesetzliche Vorgaben 

Als Grundsatz der Bauleitplanung legt § 1 (5) des Baugesetzbuches fest: 

"Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) Maßnahmen zur Innenentwick-

lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.“ 

Das BNatSchG stellt den Bodenschutz im § 1 (3) Nr. 2 wie folgt dar: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen kön-

nen.“ 

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) stellt den Bodenschutz im § 4 (1) Nr. 1 wie folgt 

dar: 

"Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenverände-

rungen nicht hervorgerufen werden.“ 
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Diese Ziele werden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz werden ergriffen, 

- Teilweise Inanspruchnahme bereits vormals bebauter/versiegelter Fläche 

- Versiegelung wird ausgeglichen, 

- Die Inanspruchnahme von Freifläche und der Grad der möglichen Überbauung und 

Versiegelung werden über die maximale Grundfläche im Bebauungsplan an dem 

erforderlichen Umfang orientiert und eng begrenzt festgesetzt. 

 

5.2.4 Wasser 

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben werden durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vorgegeben. In den unter § 5 

WHG aufgeführten allgemeinen Sorgfaltspflichten heißt es: 

„(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 

verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 

1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 

2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers 

sicherzustellen, 

3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 

4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.“ 

Diese Ziele werden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Bestehende Oberflächengewässer sind durch die Planung nicht betroffen, 

- Es wurde ein Bodengutachten in Auftrag gegeben. 

 

5.2.5 Klima / Luft 

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben nach § 1 (3) Nr. 4 BNatSchG sind: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere 4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege zu schützen (...); dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbeson-

dere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung 

zu.“ 

Diese Ziele werden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Erhaltung der Verdunstungsfähigkeit von Bodenfläche durch den Grad der möglichen 

Versiegelung über die maximale Grundfläche, die sich an dem erforderlichen Umfang 

orientiert und eng begrenzt festgesetzt wird. 

- Erhalt ortsbildprägender Bäume 
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- Erhalt des östlichen Knicks 

- Zulässigkeit von Gründächern und Fassadenbegrünung 

- Dadurch Erhaltung beschatteter Bereiche, durch die kleinklimatische Auswirkungen 

starker Sonneneinstrahlung, u.a. zu starke Erwärmung und Verringerung der 

Luftfeuchtigkeit, gemindert werden können. 

5.2.6 Landschaft 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 (4) BNatSchG sowie § 1 LNatSchG sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich 

"die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft" auf 

Dauer zu sichern. 

Diese Ziele werden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Zur Begrenzung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden eingriffsmindernde 

Maßnahmen durchgeführt, wie die Höhenbegrenzung baulicher Anlagen und die 

Erhaltung von Knick/ortsbildprägenden Bäumen als prägende Landschaftsbestandteile  

- durch Gestaltungsvorschriften  
 
 

5.2.7 Mensch und Gesundheitsschutz 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 50 BImSchG sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen einander so zuzu-

ordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich ver-

mieden werden. Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelästigung in der Bauleitplanung ist 

die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ und die TA Lärm. Für die Bewertung der Geruchs-

belästigung ist die Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL und die TA Luft maßgebend. 

Diese Ziele werden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien. 

 

5.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Als Kulturgüter sind Denkmale zu berücksichtigen (siehe Kap. 3.7). 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 DSchG Schleswig-Holstein dienen Denkmalschutz und Denkmalpflege „dem Schutz, 

der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Lebensgrundlagen. (…) Mit diesen Kulturgütern 

ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressourcennutzung schonend und werterhaltend umzuge-

hen.“ 

Berücksichtigung: 

- Das Plangebiet befindet sich nicht in einem archäologischen Interessengebiet, 

Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale oder Baudenkmale werden jedoch  

untersucht und berücksichtigt. 
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- Oberirdische Kulturdenkmale sind im Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung 

nicht vorhanden.  

 

5.2.9 Fachplanungen 

Landschaftsrahmenplan: 

Im derzeit gültigen Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum IV wird das Plangebiet 

als Teil eines Gebietes mit besonderer Erholungsfunktion dargestellt. Spezifische Aussagen 

für das Plangebiet werden nicht getroffen. 

 

 

Karte 2: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan für den Planungsraum IV; Karte 2, Blatt 1 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Schafstedt aus dem Jahr 1996 umreißt lediglich den 

Bereich der Grundschule im Plangebiet. Für das übrige Plangebiet werden keine Entwick-

lungsaussagen getroffen. Das Plangebiet liegt gemäß Landschaftsplan in einer landschafts-

ökologischen Raumeinheit von geringer Wertstufe (Skala I bis VI; Karte 3). Als gesetzlich ge-

schütztes Biotop ist entlang der östlichen Plangebietsgrenze ein Knick verzeichnet (Karte 4).  
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Karte 3: Auszug aus dem Landschaftsplan 1996; landschaftsökologische Raumeinheiten 

 

 

Karte 4: Auszug aus dem Landschaftsplan 1996; Darstellung Knicks 

 

 

5.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Zur Ermittlung der Umweltauswirkungen der Planung wird auf Basis des Landschaftsrahmen-

planes, des Landschaftsplanes und weiterer umweltbezogener Informationen sowie einer 

Ortsbegehung am 14.05.2024 eine schutzgutbezogene Bestandsaufnahme durchgeführt, die 



Gemeinde Schafstedt Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 25 

wesentlichen Auswirkungen der Planung beschrieben und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit be-

wertet.  

Zunächst werden die einzelnen Wirkfaktoren des Vorhabens dargestellt. Dies dient als Rah-

men für die Bewertung der Umweltschutzgüter im Bestand und die Prognose der Umweltaus-

wirkungen in jedem Schutzgut, die in den anschließenden Kapiteln vorgenommen werden. 

 

5.3.1 Die Wirkfaktoren des Vorhabens 

Durch den Bebauungsplan Nr. 24 wird eine Gemeinbedarfsfläche „Schule und Kindergarten“ 

festgesetzt auf einer Fläche, die bereits intensiv genutzt wird (Parkplätze, Grundschule, Kin-

dergarten).  

Von diesem Vorhaben gehen vielfältige Wirkungen, nachfolgend Wirkfaktoren genannt, aus, 

die positive und negative Auswirkungen auf die Schutzgüter haben können. Um diese Auswir-

kungen ermitteln und beschreiben zu können, muss der Ist-Zustand der Schutzgüter jeweils 

zu den Wirkfaktoren des Vorhabens in Beziehung gesetzt werden. 

Die Wirkungskette kann wie folgt veranschaulicht werden: 

Vorhaben => Wirkfaktoren => Schutzgüter => Auswirkungen 

An dieser Stelle werden deshalb erst einmal die verschiedenen Wirkfaktoren des Vorhabens 

dargestellt. Diese Darstellung orientiert sich an der Aufzählung aa) bis hh) der Anlage 1 zu 

§ 2 (4) und § 2 a Satz 2 Nummer 2 BauGB. Gleichzeitig wird – soweit möglich – verdeutlicht, 

auf welche Schutzgüter die Faktoren in erster Linie wirken. 

Wirkfaktoren aa) infolge der Umsetzung des geplanten Vorhabens und bb) infolge der 

Nutzung natürlicher Ressourcen.  

Die Realisierung des geplanten Vorhabens führt zu temporären und dauerhaften Wirkungen 

sowie zu einer temporären und dauerhaften Nutzung natürlicher Ressourcen. Temporäre Wir-

kungen sind zumeist auf die Bauphase beschränkt, während dauerhafte Wirkungen sowohl 

von dem Vorhandensein des Vorhabens als auch von seinem Betrieb ausgehen. 

Die Wirkfaktoren des Vorhabens und die damit verbundene Nutzung natürlicher Ressourcen 

sowie die potenziell betroffenen Schutzgüter werden in der folgenden Tabelle 1 zusammen-

getragen. 
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Anlagebedingte Wirkfaktoren Betroffenes Schutzgut 

Flächeninanspruchnahme Biotope, Tiere und Pflanzen 

Landschaft, Fläche 

Versiegelung Biotope, Tiere und Pflanzen 

Boden, Wasser 

Baubedingte Wirkfaktoren Betroffenes Schutzgut 

Lärm- und Staubemissionen Mensch und Gesundheit 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Beeinträchtigungen von Knicks Biotope, Tiere und Pflanzen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren Betroffenes Schutzgut 

Erhöhtes Verkehrsaufkommen Mensch und Gesundheit 

Tiere 

Lärm- und Lichtemissionen Mensch und Gesundheit 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Zunahme von Bewegungen von Menschen Biotope, Tiere und Pflanzen 

Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens 

 
cc) Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Aufgrund des Charakters der Planung (Gemeinbedarfsfläche „Schule und Kindergarten“) ist 

nicht mit erheblichen Emissionen von Schadstoffen oder Strahlung zu rechnen. Eine erhebli-

che Belästigung durch weitere Emissionen wie z. B. Lärm und Staub kann zeitlich begrenzt 

durch Baumaßnahmen entstehen. Durch den Schul- und Kindergartenbetrieb ist mit Lärm zu 

rechnen (Kinderspiel, Kraftfahrzeuge, Skaterbahn), der jedoch zu tolerieren ist, sofern er sich 

im üblichen Maß bewegt. Durch die relativ isolierte Lage außerhalb des Siedlungskerns und 

ca. 60 (Skaterbahn) bis 120 m (Kindergartenbetrieb) vom nächsten Wohngebäude entfernt ist 

nicht mit erheblichen Lärmauswirkungen zu rechnen. 

dd) Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Abfälle fallen in der Bau- und in der Betriebsphase des Vorhabens an. Hierbei wird es sich bei 

Art und Menge um übliche Abfälle von Baumaßnahmen und von Haushalten handeln. Hier 

sind keine Wirkungen zu erwarten, da für die Abfälle vorgegebene Entsorgungswege beste-

hen. Die Abfallentsorgung über die Satzung des Kreises geregelt und durch die Schmutzwas-

serentsorgung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

ee) Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 

Unfälle oder Katastrophen 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Umkreis von Betriebsbereichen, die der Störfall-Verord-

nung nach der 12. BImSchV (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes) unterliegen. Für das im Bebauungsplan geplante Vorhaben sind daher keine 

Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten. 

Von dem Vorhaben selbst gehen keine Wirkungen aus, die gravierende Risiken für die o. a. 

Schutzgüter verursachen können. 

 



Gemeinde Schafstedt Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 27 

ff) Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Auswirkungen der Planung auf Natura 2000-Gebiete sind nicht zu erwarten, da in einem aus-

reichenden Abstand zum Plangebiet keine Natura 2000-Gebiete liegen. 

In Verbindung mit angrenzenden Planungen könnten sich theoretisch die sehr begrenzten Be-

einflussungen der Umwelt kumulieren und dadurch zu erheblichen Auswirkungen auf verschie-

dene Schutzgüter führen. Entsprechende Planungen werden jedoch von der Gemeinde 

Schafstedt nicht verfolgt und Planungen anderer in dieser Hinsicht, die zu solchen Kumulie-

rungseffekten führen könnten, sind nicht bekannt. 

gg) Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und die Anfälligkeit gegen-

über den Folgen des Klimawandels 

Die messbaren Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima werden sich nur kleinräumig auf 

das Mikroklima auswirken. 

Klimaschädliche Emissionen werden durch die allgemeinen gesetzlichen Regelungen auf ein 

technisch vertretbares Maß reduziert. Darüber hinaus reichende erhebliche Auswirkungen auf 

das Klima sind nicht erkennbar. 

Die Anfälligkeit des Vorhabens auf die Folgen des Klimawandels, wie beispielsweise die er-

höhte Sonneneinstrahlung und infolgedessen besondere Erwärmung von Flächen im Plange-

biet wird bei Umsetzung der Planung nicht wesentlich erhöht, da ausreichend unversiegelte 

Fläche verbleibt und durch Baum- und weitere Gehölzpflanzungen im Plangebiet Verduns-

tungseffekte und Beschattung gefördert werden, die positiv auf das Kleinklima einwirken. 

hh) Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die bei dem Vorhaben voraussichtlich zum Einsatz kommenden Techniken und Stoffe ent-

sprechen dem Stand der Technik und werden üblicherweise durch gesetzliche Vorgaben ge-

regelt. Hier sind keine gravierenden Wirkungen zu erwarten. 

 

5.3.2 Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

5.3.2.1 Bestand Biotoptypen 

Das Plangebiet befindet sich naturräumlich im Bereich der Hohen Geest. Die Fläche des Plan-

gebietes wird durch Schul- und Kindergartenbetrieb sowie Parkplätze intensiv genutzt. Im Os-

ten verläuft entlang der Plangebietsgrenze ein Knick, der jedoch teilweise außerhalb des Plan-

gebietes liegt. Dieser Knick weist mehrere Überhälter auf mit Stammdurchmessern von 60-80 

cm und Kronendurchmessern von 12 bis 16 m. Überwiegend handelt es sich dabei um Eichen 

mit Abständen von 10 bis 15 m.  

Knicks mit artenreichem Gehölzbestand und dichtem Bewuchs in der Strauchschicht sind 

aufgrund ihrer Strukturvielfalt mit Zonierung und Nischenreichtum Lebensraum artenreicher 

Pflanzen- und Tiergemeinschaften. Insbesondere Insekten- und Vogelarten leben in relativ 

hohen Arten- und Individuenzahlen in Knicks. Je dichter ein Knicknetz ist, desto besser sind 

Knicks als Tierlebensraum geeignet. Der Knick im Plangebiet weist in dieser Hinsicht keine 

besonders hohe, sondern eher mittlere bis niedrige Wertigkeit auf. Der Bewuchs des Knicks 

ist, abgesehen von den Überhältern, teilweise nur sehr lückenhaft bewachsen, der Wall 

streckenweise wenig ausgeprägt.  



Gemeinde Schafstedt Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 28 

Der vorhandene Knick stimmt mit dem im Landschaftsplan eingezeichneten Knick überein. 

Knicks sind gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG naturschutzrechtlich ge-

schützt.  

Das Plangebiet ist von ortsbildenden Großbäumen geprägt, insbesondere im westlichen Teil, 

der von Veränderungen jedoch am wenigsten betroffen ist. 

Die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt Farn- und Blütenpflanzenarten besiedeln je-

weils sehr spezielle Standorte, die im Plangebiet nicht vorhanden sind. Vorkommen von 

Pflanzenarten im Geltungsbereich, die als gefährdet gelten (Rote Listen) oder besonders 

geschützt sind, sind aufgrund der Biotopstruktur im Plangebiet unwahrscheinlich.  

 

5.3.2.2 Bestand Fauna 

Zur Fauna finden sich im Landschaftsplan keine Angaben über Artenvorkommen für das Plan-

gebiet. Bei der örtlichen Begehung im Mai 2024 zum vorliegenden Umweltbericht wurden im 

Plangebiet keine Tierartenvorkommen beobachtet. Da jedoch keine systematische Erfassung 

des faunistischen Bestandes erfolgt und im Landschaftsplan ebenfalls keine spezifischen An-

gaben über Artenvorkommen für das Plangebiet enthalten sind, wird im Umweltbericht für das 

Plangebiet und Umgebung eine Potenzialabschätzung vorgenommen, in der die Lebens-

raumeignung für Tierarten bewertet wird.  

Säugetiere: 

Für Fledermäuse besteht im Baumbestand im Plangebiet keine Eignung für Quartiere als Wo-

chenstuben oder Winterquartiere (Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des Artenschutz-

rechtes). Mit den großen Überhältern, Baumreihen und Einzelbäumen im Plangebiet sind je-

doch alte, starkstämmige Bäume im Plangebiet vorhanden, welche geeignete Strukturen für 

Tagesverstecke in Astlöchern, Spalten und Rissen aufweisen könnten. Eine besondere 

Bedeutung ist jedoch nicht erkennbar. Die meisten Großbäume bleiben erhalten und werden 

im B-Plan zum Erhalt festgesetzt. Es sind dünnstämmige Nadelbäume (Stammdurchmesser 

unter 30 cm) sowie teils hochgewachsene Sträucher und Ziergehölze im ehemaligen Garten-

bereich des früheren Wohngebäudes im Zuge der Erweiterung zu entfernen. Zudem sind im 

Bereich des Baufensters 2 für den Neubau mehrere größere Laubbäume zu entfernen und an 

anderer Stelle zu ersetzen (siehe Kapitel 5.4.2 Ausgleich). Im Plangebiet selbst befinden sich 

keine potenziell hochwertigen Funktionsräume für lokale Populationen von Fledermäusen. Im 

Bestandsgebäude der Kita kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fledermäuse Quartier 

finden. Dieses Gebäude ist von Maßnahmen derzeit nicht betroffen. Das ehemalige 

Wohngebäude (Hausmeisterwohnung) ist einschließlich Garagen und Nebenanlagen bereits 

abgerissen worden, um Platz für den Neubau zu schaffen. Bäume sind vor Entfernen auf 

Tagesquartiere von Fledermäusen oder Höhlen zu untersuchen.  

Es ist durch die Umsetzung des B-Planes nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung der 

vorhandenen Lokalpopulationen bzw. ihrer Habitate zu rechnen. 

Flüge von Fledermäusen durch und über das Plangebiet sowie die Nutzung des Plangebietes 

als Jagdgebiet sind prinzipiell auch nach Errichtung des Erweiterungsbaues möglich.  

Weitere Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, die in Schleswig-Holstein in ter-

restrischen Lebensräumen vorkommen sind Haselmaus und Fischotter. Vorkommen von 
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Haselmäusen im Knick im Plangebiet sind nicht zu erwarten, da die Gemeinde Schafstedt 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im Verbreitungsgebiet dieser Art liegt und geeignete 

Habitate (vielfältige Knicks, nicht vorhanden sind. Für große Säugetiere der Feldflur ist das 

Plangebiet grundsätzlich geeignet, weist jedoch keine besondere Bedeutung auf. 

Für Fischotter geeignete Gewässerlebensräume sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Für große Säugetiere der Feldflur ist das Plangebiet möglicherweise zur Nahrungsaufnahme 

geeignet, weist jedoch keine besondere Bedeutung auf. 

Vögel: 

Die vorhandenen Gehölzsstrukturen (Knick, Überhälter, Einzelbäume, Sträucher) sind als Le-

bensraum für gehölzbrütende Vogelarten geeignet. Aufgrund der Störungen, die von der 

Schule und dem Kindergarten (Schulhof, Spiel-, Aufenthaltsflächen) sowie den Parkplätzen 

und Sportanlagen (Skaterbahn) und der angrenzenden intensiven landwirtschaftlichen Nut-

zung sowie dem Straßenverkehr ausgehen, beschränkt sich das Vorkommen auf Vogelarten, 

die als wenig störungsempfindlich gelten und allgemein häufig vorkommen (z.B. Heckenbrau-

nelle, Klappergrasmücke). Für Vogelarten der knickreichen Feldflur mit besonderen 

Standortansprüchen weist das Plangebiet aufgrund der Habitatstruktur und aufgrund der 

Störquellen keine geeigneten Bedingungen für Brutvorkommen auf. Wie oben ausgeführt, 

weist der Knickbestand insgesamt eine mittlere bis geringe Wertigkeit als Tierlebensraum auf. 

Für Wiesenbrüter wie Kiebitz und Feldlerche kommt das Plangebiet auf Grund der Bebauung 

und intensiven  und Nutzung (Nähe zum Menschen) und des hohen Baumbestandes (keine 

Einsehbarkeit des Geländes, Prädatorenansitze) nicht in Betracht. Diese beiden Arten bevor-

zugen offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont. Die umgebenden landwirtschaftlichen 

Flächen  stellen weitaus geeigneter Habitate für diese beiden Arten dar.  

Brutvorkommen allgemein häufiger, ungefährdeter, zu den Bodenbrütern zählende Arten mit 

geringeren Anforderungen an das Bruthabitat, wie z.B. Fasan, sind im Plangebiet nicht zu 

erwarten. Als Nahrungsrevier jedoch kann der Geltungsbereich in Betracht kommen, wenn 

auch nicht mit hoher Priorität. Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Plangebiet für 

Vogelarten, die auf weite Sichtfreiheit angewiesen sind (Feldlerche, Kiebitz und andere 

Wiesenbrüter) als Brutgebiet ungeeignet ist. 

Amphibien und Reptilien: 

Da naturnahe Gewässer im Plangebiet fehlen, sind Laichgewässer von Amphibien nicht 

betroffen. Der Knick ist nur eingeschränkt als Land- bzw. Winterlebensraum von Amphibien 

geeignet und entsprechende Vorkommen, insbesondere von Amphibienarten streng 

geschützter Arten, sind unwahrscheinlich. Dies trifft auch auf Reptilienarten zu. Das Plangebiet 

weist insgesamt keine Bedeutung als Lebensraum für Amphibien und Reptilien auf. 

Wirbellose: 

Da naturnahe Gewässer, Feuchtbiotope, Alt- bzw. Totholzbestände und ähnliche Habitate 

fehlen, ist das Plangebiet als Lebensraum seltener bzw. gefährdeter Wirbellosenarten, z.B. 

aus den Artengruppen Libellen, Heuschrecken, holzbewohnende Käfer, nicht geeignet. Der 

Knick sowie die Gehölzstrukturen im Plangebiet weisen ein hohes Lebensraumpotential für 

Insektenarten insbesondere aus den Gruppen Tagfalter, Nachtfalter, Käfer und Wanzen auf. 
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5.3.2.3 Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Biotope, 
Tiere und Pflanzen 

Der B-Plan bereitet Eingriffe vor, die bei Umsetzung Auswirkungen auf Lebensraum, Tiere und 

Pflanzen haben. Lebensraum geht verloren, dadurch werden Tiere vertrieben, die oberste Ve-

getationsschicht wird entfernt. Durch Versiegelung wird in den Wasser- und Bodenhaushalt 

eingegriffen. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Plangebiet bereits intensiv baulich ge-

nutzt wird und auf der Fläche des geplanten Erweiterungsbaues bereits ein Wohngebäude 

stand. Es ist zu erwarten, dass die Artenzusammensetzung von Tieren und Pflanzen nur ge-

ringfügig variieren wird. Als gesetzlich geschütztes Biotop ist ein Knick im Osten vorhanden. 

Dieser bleibt jedoch mitsamt seinen Überhältern per Festsetzung erhalten, ebenso der über-

wiegende Großbaumbestand im Plangebiet. Für das Baufenster 2 sind Bäume zu entnehmen 

und an anderer Stelle zu ersetzen. Es werden auf Grund der baulichen Vornutzung Bereiche 

von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz in Anspruch genommen. Mit der Realisierung 

des Vorhabens ist zusätzliche Flächenversiegelung verbunden (Parkplatz, Erweiterungsbau). 

Dabei sind bestehende, abgerissene und neue Versiegelung/Bebauung zu berücksichtigen 

und ggfs. zu bilanzieren. Die tatsächlich über den Bestand hinausgehende 

Versiegelung/Bebauung ist als Eingriff im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

zu werten.  

 

5.3.2.4 Artenschutzrechtliche Bewertung 

Gemäß  § 44 BNatSchG unterliegen besonders geschützte Arten sowie ihre Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten einem besonderen Schutz. Zu den besonders geschützten Arten gehören 

Arten der Anhänge A und B der europäischen Artenschutzverordnung (Nr. 338/97), Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Nr. 92/43/EWG) sowie alle in Europa heimischen Vogelarten. 

In § 44 Abs. 5 BNatSchG ist geregelt, dass im Rahmen der Bauleitplanung keine 

artenschutzrechtlichen Verstöße vorliegen, wenn für betroffene Arten in räumlicher Nähe 

Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, durch die die jeweilige Populationsgröße 

erhalten werden kann.  

Die Plangebiet stellt kein bevorzugtes Habitat für die nach BNatSchG und FFH-Richtlinie ge-

schützten Arten dar. Kleingewässer, Gräben oder Feuchtgebiete, die Amphibien und Reptilien 

als Lebensraum dienen könnten, sind nicht vorhanden. Gehölzbrüter und Kleinsäuger können 

sich in der Knickstruktur und in den Großbäumen und Überhältern aufhalten. Auch Fledermäu-

sen könnten entsprechend geeignete Bäume als Unterschlupf und Tagesversteck dienen. Der 

Knick samt den Überhältern sowie die meisten Großbäume im Plangebiet bleibt jedoch erhal-

ten, sodass hier Lebensraum nicht im erheblichen Umfang vernichtet wird. Für Fledermäuse 

kommen auch nach der Erweiterung der Kita und des Parkplatzes das Plangebiet als Jagdre-

vier in Betracht.  

Artenschutzrechtliche Bedenken stehen daher aus Sicht der Gemeinde dem B-Plan daher 

nicht entgegen.  

 



Gemeinde Schafstedt Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 31 

5.3.2.5 Natura-2000-Gebiete 

Gemäß § 34 BNatSchG ist eine Prüfung von Vorhaben auf ihre Verträglichkeit mit den Schutz- 

und Erhaltungszielen von Gebieten durchzuführen, die durch die Richtlinie 92/43/EWG zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-

Richtlinie) und durch die Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung wildlebender Vogelarten 

geschützt sind. EU-Vogelschutzgebiete und Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung nach 

FFH-Richtlinie bilden das Europäische Schutzgebietsnetz ‚Natura 2000‘.  

Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind durch die Planung nicht 

betroffen. 

 

5.3.3 Schutzgut Boden / Fläche 

Die Bodenschutz- und Flächenbelange werden in der Umweltprüfung hinsichtlich der Auswir-

kungen des Planungsvorhabens, der Prüfungen von Planungsalternativen und der Ermittlung 

von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Beeinträchtigungen 

geprüft. Insbesondere der vorsorgende Bodenschutz ist in der Bauleitplanung ein zentraler 

Belang, der im vorliegenden Umweltbericht in den entsprechenden Abschnitten jeweils geson-

dert behandelt wird. 

Die Umweltprüfung orientiert sich in diesem Aspekt an dem im Auftrag der Länderarbeitsge-

meinschaft Bodenschutz (LABO) erstellten Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach 

BauGB“ (2009). 

Die Bewertung der Bodenfunktionen im Plangebiet erfolgt nach dem Runderlass „Verhältnis 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass des 

Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd-

liche Räume vom 9. Dezember 2013). 

Das Plangebiet liegt naturräumlich in der Hohen Geest.  

Für das Plangebiet wurde ein Bodengutachten3 zur Versickerungsfähigkeit des Bodens und 

zur Standfestigkeit des Baugrundes in Auftrag gegeben (siehe Anlage). Es wurden 8 Klein-

rammbohrungen bis in eine Tiefe von max. 6 m unter Geländeoberfläche durchgeführt. Dabei 

sind die Baugrundverhältnisse gekennzeichnet durch Mutterböden und Auffüllungen gefolgt 

von Sanden und Geschiebeböden bis zur Endteufe. An zwei Bohrpunkten folgen durchgängig 

Sande.  

Während der Bohrarbeiten wurden Wasserstände zwischen 2,1 und 5,7 m unter Geländeober-

fläche vorgefunden. Über bindigen Böden ist ein lokaler Aufstau zu erwarten.  

Mutterböden und humose Auffüllungen sind als Gründungsträger ungeeignet. Die angetroffe-

nen Sande und Sandauffüllungen sind für die Bebauung mit den üblichen Lasten eines Einfa-

milienhauses prinzipiell geeignet. Ebenso sind die unterhalb der Oberböden vorhandenen Ge-

schiebeböden für Flachgründungen prinzipiell geeignet. Ggfs. sind im Bereich der Sandforma-

tionen und ab Tiefenlagen von ca. 3 m Wasserabsenkungen erforderlich.  

 
3 Geotechnisches Gutachten; GSB Grundbauingenieure GmbH, 24796 Bredenbek; 31.01.2025 
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Generell ist eine Versickerung nur teilweise möglich, weshalb je nach Bodenbeschaffenheit 

Mulden oder Rohr-Rigolen geeignet sind.  

Die Böden sind gemäß ihrer Einbauklasse (LAGA.-Richtlinien) zu behandeln. ZO-Böden kön-

nen uneingeschränkt wiedereingebaut werden. Dies trifft auf die meisten Proben zu. Z1.2-Bö-

den sind eingeschränkt offen einbaufähig. Dieser wurde in einer Mischprobe nachgewiesen 

(Geschiebeboden). Boden der Einbauklasse Z1.2 kann in hydrogeologischen Gebieten einge-

baut werden. Beim Einbau von mineralischen Abfällen der Einbauklasse Z1.2 ist auf einen 

Abstand zwischen Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand 

in der Regel von mindestens 2 m zu achten. Z2-Böden sind nur unter besonderen Vorausset-

zungen wiederverwendbar, ansonsten fachgerecht auf einer Deponie zu entsorgen.  

Vor Bebauung sind weitere Untersuchungen für den konkreten Einzelfall durchzuführen, um 

den Baugrund und die Wechselbeziehung Baugrund <-> Bauwerk beurteilen zu können. 

Mit der Umsetzung der Planung sind Bodenversiegelungen verbunden. Das Plangebiet ist je-

doch bereits zu einem Teil bebaut und versiegelt. Für die Kitaerweiterung wurde ein ehemali-

ges Wohngebäude abgerissen, daher ist davon auszugehen, dass die zusätzlichen Versiege-

lungen (z.B. durch Parkplatz, Zuwegungen, Zufahrten, Kitaerweiterung) sich verhältnismäßig 

gering auf das Schutzgut Boden auswirken. Sofern Boden abzutransportieren ist, ist das 

anfallende Bodenmaterial grundsätzlich zu dafür geeigneten Bodendeponien zu verbringen. 

Falls das Material in anderer Weise verwendet werden soll, wird darauf hingewiesen, dass 

gemäß den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 LNatSchG Aufschüttungen mit einem Eingriff in 

Natur und Landschaft verbunden sein können, wenn die betroffene Bodenfläche größer als 

1.000 m² oder die zu verbringende Menge mehr als 30 m³ beträgt. Der Eingriff wäre gemäß § 

11a LNatSchG bei der unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 

Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht überbauten 

Flächen wiederherzustellen. 

Durch die geplante Errichtung eines Kitagebäudes, baulichen Nebenanlagen und interner Er-

schließung sowie Parkplätzen werden Flächen mit geringer bis allgemeiner Bedeutung für den 

Bodenschutz in Anspruch genommen. 

Mit der Festsetzung der Grundflächen (GR) wird die maximal zulässige Flächengröße für Be-

bauung sowie für Zufahrten, Zuwegungen, Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze bestimmt.  

Die exakte Berechnung der maximalen Flächenversiegelung erfolgt nach der genauen 

Vermessung. Überschläglich wird mit einer max. Neuversiegelung von ca. 1.321 m² gerechnet.  

 

5.3.4 Schutzgut Wasser 

Der Wasserhaushalt ist insbesondere gegenüber Versiegelungen empfindlich, die für schnel-

leren Wasserabfluss und damit für eine zusätzliche hydraulische Belastung der Entwässe-

rungsgräben sorgen, sowie gegenüber Schadstoffeinträgen, die die Gewässergüte schädi-

gen.  

Die nächste Grundwassermessstelle befindet sich ca. 740 m Luftlinie in nördlicher Richtung in 

Schafstedt (Grundwassermessstelle Schafstedt Eichenkamp  10L51099012 / 2232; 

Geländehöhe 12,69 m NN; gemessener Grundwasserstand 24.04.2024: ca. 8,03 m NN; 

Quelle Umweltportal S-H).  
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Oberflächennahe Gewässer sind nicht vorhanden. Gemäß Bodengutachten4 wurden während 

der Bohrarbeiten Wasserstände zwischen 2,1 und 5,7 m unter Geländeoberfläche vorgefun-

den. Über bindigen Böden ist ein lokaler Aufstau zu erwarten. Generell ist eine Versickerung 

nur teilweise möglich, weshalb je nach Bodenbeschaffenheit Mulden oder Rohr-Rigolen ge-

eignet sind. Ggfs. sind im Bereich der Sandformationen und ab Tiefenlagen von ca. 3 m Was-

serabsenkungen erforderlich.  

 

5.3.5 Schutzgut Klima / Luft 

Mikroklimatisch hat das bereits bebaute Plangebiet aufgrund der Lage außerhalb des Sied-

lungsschwerpunktes in diesem Bereich keine wesentliche Bedeutung. Durch Versiegelung 

wird zwar das örtliche Kleinklima beeinflusst (z.B. schnellere Erwärmung, Hitzebildung), je-

doch kann dem durch die bereits vorhandenen Großbäume, Knicks und Gehölze entgegen-

gewirkt werden. 

 

5.3.6 Schutzgut Landschaft 

Laut Naturschutzgesetzgebung sollen historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von 

charakteristischer Eigenart, Vielfalt und Schönheit geschützt und entwickelt werden. Dazu ge-

hören einerseits die Bewahrung wertvoller Landschaftselemente als auch die Begrenzung von 

(Bau-)Strukturen, die das Landschaftsbild beeinträchtigen. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine teilbebaute und -versiegelte Fläche im naturräum-

lichen Bereich der Hohen Geest. Sie befindet sich nicht im Umfeld oder Zusammenhang mit 

historischer Kulturlandschaft oder entsprechenden Schutzzonen. Das Verhältnis bebauter zu 

unbebauter Fläche verschiebt sich eher geringfügig zu Ungunsten der Landschaft, da die Er-

weiterung des Kindergartens auf vormals bebauter Fläche stattfindet. Das Plangebiet wird be-

reits intensiv durch Schul- und Kindergartengebäude, Parkplätze, Aufenthaltsflächen und eine 

Skateranlage genutzt. Der Ortsrand wird durch die neue eingeschossige Bebauung (vormals 

2-zweigeschossiges Wohngebäude) nur gering beeinflusst. Der Großteil vorhandener Groß-

bäume sowie der Knick mit seinen Überhältern bleiben erhalten und binden das Plangebiet 

unverändert in die Landschaft ein.  

 
5.3.7 Schutzgut Mensch 

Die Erholungsnutzung von Natur und Landschaft wird vor allem durch das Vorhandensein und 

die Nutzbarkeit geeigneter, wohnortnaher Landschaftsteile sowie deren Störungsfreiheit, ins-

besondere in Bezug auf Immissionen, beeinflusst. 

Das Plangebiet hat auf Grund seiner Bestimmung – Gemeinbedarfsfläche für Schule und Kin-

dergarten – keine nennenswerte Erholungsfunktion für die Allgemeinheit. Es befindet sich je-

doch eine kleine Skateranlage auf dem Gelände, die auch in der schulfeien Zeit genutzt wer-

den kann und so das örtliche Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche erweitert.  

In ca. 180 m östlicher Richtung befindet sich ein Fachmarkt Bauen und Freizeit, von dem je-

doch keine nennenswerten Immissionen auf das Plangebiet einwirken. Umgekehrt sind auch 

 
4 Siehe ebenda 
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keine  Immissionen seitens des Plangebietes zu erwarten. Spiellärm ist zu tolerieren und ge-

hört zu den natürlichen Lebensäußerungen von Kindern und Jugendlichen.  

 

5.3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet liegt außerhalb eines archäologischen (vgl. hierzu Karte 5).  

 

Karte 5: Archäologisches Interessengebiet, Quelle: Archäologie-Atlas SH, Zugriff am 26.08.2019 

Es wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies 

unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde 

mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die 

Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der 

Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu 

dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 

Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 

Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten 

geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit 

der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 

5.3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen im Ökosystem natürlich vielfältige Wechsel-

wirkungen. Boden dient als Speichermedium für den Wasserhaushalt und als Standort für Ve-

getation, die wiederum als Lebensraum dient und z.B. durch Durchwurzelung und Verduns-

tung Einfluss auf Boden und Wasserhaushalt hat. Wasser dient als Lebensgrundlage für Tiere 

und Pflanzen und beeinflusst entscheidend die Biotopausprägung. 
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5.3.10 Zusammenfassende Prognose 

5.3.10.1 Baubedingte erhebliche Auswirkungen 

Die Umsetzung des Bebauungsplans wird zur Errichtung von zusätzlichen Gebäuden und Flä-

chenversiegelung führen. Dies findet jedoch auf bereits baulich intensiv genutzten und teil-

weise ehemals versiegelten/baulich genutzten Flächen statt (Standort ehemaliges Hausmeis-

terwohnhaus), sodass die Neuversiegelung begrenzt ist. Beim Bau werden dennoch beste-

hende Vegetation und die oberste Bodenschicht einschließlich der damit verbundenen Le-

bensräume für Tiere beseitigt. Die ortsbildprägenden Großbäume und Überhälter sowie der 

Knick erhalten bleiben. Es sind jedoch einige Bäume zu entnehmen, um den Neubau realisie-

ren zu können. Diese sind an anderer Stelle zu ersetzen. 

Gemäß § 44 BNatSchG unterliegen besonders geschützte Arten sowie ihre Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten einem besonderen Schutz. Ein Bauleitplan, der Vorhaben zulässt, die diese 

Schutzvorschriften verletzen würden, ohne dass die Voraussetzungen für eine Befreiung von 

diesen Vorschriften gegeben sind, ist nicht vollzugsfähig. In § 44 Abs. 5 BNatSchG ist jedoch 

geregelt, dass im Rahmen der Bauleitplanung keine artenschutzrechtlichen Verstöße vorlie-

gen, wenn für betroffene Arten in räumlicher Nähe Kompensationsmaßnahmen durchgeführt 

werden, durch die die jeweilige Populationsgröße erhalten werden kann. 

Zu den besonders geschützten Arten gehören Arten der Anhänge A und B der europäischen 

Artenschutzverordnung (Nr. 338/97), Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Nr. 

92/43/EWG) sowie alle in Europa heimischen Vogelarten. 

Das Vorkommen von Pflanzenarten im Geltungsbereich, die als gefährdet gelten (Rote Listen) 

oder besonders geschützt sind, ist aufgrund der bestehenden intensiven Nutzung im 

Plangebiet unwahrscheinlich (Spiel- und Aufenthaltsflächen, Parkplätze, Zufahrten, 

Zuwegungen, Bestandsgebäude). Als gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG ist 

ein Knick vorhanden. Die Knickstruktur des Plangebietes bleibt erhalten. 

Als Bruthabitat für Wiesenvögel kommt das Plangebiet nicht in Betracht. Wiesenvögel bevor-

zugen weite, offene Landschaften und weichen vertikalen Strukturen als potenzielle Ansitze 

für Prädatoren aus. Das Plangebiet jedoch ist geprägt durch Bebauung und Großbäume sowie 

intensive Nutzung, sodass es als geeignetes Brut- oder Nahrungsrevier für Wiesenvögel aus-

geschlossen werden kann. Nach der Potenzialabschätzung zur Lebensraumeignung für Tiere 

und Pflanzen sind Vorkommen streng geschützter Tier- und Pflanzenarten (hier Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie) nicht zu erwarten. 

Der Gehölzbestand von Knicks ist als Lebensraum gehölzbrütender Vögel grundsätzlich 

geeignet. Für Vogelarten der knickreichen Feldflur mit besonderen Standortansprüchen weist 

das Plangebiet aufgrund der Habitatstruktur und aufgrund von Störquellen (u.a. landwirt-

schaftliche Nutzung auf den angrenzenden Feldern, Schul- und Kindergartenbetrieb, 

Parkplätze) keine geeigneten Bedingungen für Brutvorkommen auf. Andere, allgemein 

häufiger vorkommende gehölzbrütende Vogelarten (z.B. Heckenbraunelle,  Klappergras-

mücke) können dagegen in dem Knickstreifen und den Sträuchern im Plangebiet potenziell 

geeigneten Lebensraum finden. Der Knickbestand weist auf Grund seiner Lückigkeit und ge-

ringen Pflanzenvielfalt  insgesamt eine mittlere bis niedrige Wertigkeit als Tierlebensraum auf. 

Für Fledermäuse sind im Plangebiet keine geeigneten Gehölzstrukturen, die sich als Wo-

chenstuben eignen, vorhanden. Bäume und Sträucher können jedoch als Tagesverstecke und 
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Unterschlupf dienen. Die Großbäume bleiben jedoch per Festsetzung größtenteils im B-Plan 

erhalten und können ihre Funktion – auch für Kleinsäuger und Insekten – weiter erfüllen. Einige 

Bäume – teilweise Nadelbäume – werden dem Erweiterungsbau jedoch weichen müssen. Für 

das Bestandsgebäude können Fledermausquartiere nicht ausgeschlossen werden. Es ist je-

doch von Erweiterungsmaßnahmen aktuell nicht betroffen und wurde auf Vorkommen daher 

nicht untersucht. Sollten Baumaßnahmen am Bestandsgebäude künftig vorgesehen sein (ins-

besondere Eingriffe in den Dachbereich), ist es im Vorwege auf Fledermausquartiere zu prüfen 

und es sind bei Bedarf entsprechende Maßnahmen zu treffen. Dies gilt auch für zu entneh-

mende Bäume, die bei Bedarf vor Fällung auf Tagesquartiere für Fledermäuse zu untersuchen 

sind. Als Jagdrevier dürfte das Plangebiet potentiell weiterhin in Betracht kommen, wenn auch 

nicht mit hoher Priorität.  

Die zusätzlich überbauten und versiegelten Flächen werden dem natürlichen Stoffaustausch 

des Boden- und Wasserhaushalts weitgehend entzogen. Auch als Puffer und Speicher können 

die versiegelten Böden nicht mehr dienen. Niederschlagswasser wird von bebauten und ver-

siegelten Flächen schneller in die Oberflächengewässer abgeführt. Gemäß Bodengutachten 

ist lediglich bedingt und punktuell Versickerungsmöglichkeit gegeben, sodass auf technische 

Lösungen zurückgegriffen werden muss (z.B. Mulden, Rohrrigolen mit gedrosselter Ableitung 

in die öffentliche Regenwasserkanalisatíon. Durch die Bautätigkeit kann die oberste Boden-

schicht beseitigt und/oder verändert werden. Das Erweiterungsgebäude der Kita entsteht auf 

einer Fläche, die bereits vorher baulich genutzt war, sodass die Eingriffe in Boden- und Was-

serhaushalt beschränkt sind. Bei Erweiterung des Parkplatzes ist jedoch mit zusätzlicher Ver-

siegelung zu rechnen.  

Auswirkungen auf das örtliche Kleinklima können indirekt durch Beseitigung von Vegetation 

und die zusätzliche Anlage versiegelter und bebauter Flächen entstehen. Dadurch geht einer-

seits die klimatische Ausgleichsfunktion der Pflanzen verloren, andererseits wird das Mikro-

klima durch erhöhte Wärmeabstrahlung befestigter Flächen negativ beeinflusst. Aufgrund der 

geringen Bedeutung für das lokale Kleinklima sowie die moderaten Baumaßnahmen sind 

diese Auswirkungen jedoch gering.  

Es können insgesamt bis zu ca. 2.076 m² neu versiegelt werden (siehe Kapitel 5.4.2 Aus-

gleich des Umweltberichtes). 

Das Landschaftsbild wird durch die Kitaerweiterung nur bedingt verändert. Die Auswirkungen 

werden zusätzlich gemildert, indem ein 1-geschossiges Gebäude errichtet wird. Das vormals 

bestehende, inzwischen abgerissene Wohngebäude wies eine 2-Geschossigkeit auf. Durch 

den Erhalt der Großbäume und des Knicks sind Auswirkungen auf das Landschaftsbild nur in 

sehr geringfügigem Umfang zu erwarten. Vielmehr wird sich das Gebäude durch die 1-Ge-

schossigkeit noch besser in das Landschaftsbild einfügen.  

Weitere erhebliche baubedingte Auswirkungen entstehen nicht.  

5.3.10.2 Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen 

 
Mit der Realisierung eines Erweiterungsbaues für die Kindertagesstätte wird zusätzlicher Res-

sourcenverbrauch entstehen (Baumaterialien, Wasser, Energie). Dies kann nicht näher bezif-

fert werden, wird sich aber äquivalent zur vorgesehenen Nutzung entwickeln, der relative Res-

sourcenverbrauch wird sich also durch die Planung nicht wesentlich ändern. 



Gemeinde Schafstedt Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 37 

Betriebsbedingte Emissionen (v.a. Lärm, Treibhausgase) aus dem Plangebiet sowie Abfälle 

werden sich im Vergleich zum jetzigen Zustand ebenfalls nur im Rahmen der Kitaerweiterung 

proportional verändern. Durch die Erweiterung und die vorgesehene Parkplatzerweiterung 

kann zusätzlicher Verkehr zum Plangebiet gelenkt werden, der im üblichen Rahmen des 

Schul- und Kindergartenbetriebes zu erwarten ist. Aufgrund der abseitigen Lage und fehlender 

empfindlicher Nutzungen in der Umgebung werden dadurch keine erheblichen Belästigungen 

verursacht. 

Die Gefahr eines Schadstoffeintrages in Boden oder Gewässer besteht aufgrund der vorgese-

henen Nutzungsart nicht.  

Weitere erhebliche betriebsbedingte Auswirkungen entstehen nicht.  

 

5.3.11 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 
  Planung 

Bei Nichtdurchführung werden das Bestandsgebäude der Kita sowie die Behelfscontainer und 

versiegelte Flächen wie Parkplätze, Zuwegungen, Zufahrten, Aufenthaltsbereiche, 

Skateranlage  weiterhin bestehen bleiben und genutzt werden. Es würden keine zusätzlichen 

Versiegelungen und Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt stattfinden. Lebensraum 

ginge nicht verloren, Bäume würden nicht entfernt werden. Es würde jedoch keine Erweiterung 

der Kindertagesstätte stattfinden, um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Die 

Behelfscontainer würden weiterhin erforderlich sein und ihre Nutzung müsste verlängert 

werden. Da sie nur als Übergangslösung gedacht und konzipiert sind, ist der Erweiterungsbau 

unumgänglich. Bei Nichtdurchführung der Planung würde voraussichtlich kein zusätzlicher 

Parkplatz entstehen. 

 

5.4 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

5.4.1 Vermeidung, Schutz und Minimierung 

Die Versiegelung durch zusätzliche Bebauung und Versiegelung wird auf das erforderliche 

Maß begrenzt. Dies betrifft den Erweiterungsbau als auch die Infrastruktur wie Parkplätze, 

Zuwegungen und Zufahrten sowie die Beschränkung von Nebenanlagen (siehe 5.1.2 Art des 

Vorhabens und Festsetzungen). 

Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht überbauten 

Flächen wiederherzustellen, ebenso auf der Fläche des Containerstandortes, der nach Errich-

tung der Kitaerweiterung zurückgebaut wird. 

Beseitigung von Vegetation betrifft vor allem die Grasnarbe. Großbäume bleiben überwiegend 

erhalten, Überhälter und Knick bleiben bestehen. Die Entfernung von Gehölzen darf nur in der 

Zeit zwischen 01. Oktober und Ende Februar eines Jahres stattfinden. Im Plangebiet sind vor 

allem häufig vorkommende und weniger störungsempfindliche Vogelarten anzutreffen (z.B. 

Amsel, Blaumeise, Elster, Kohlmeise, Heckenbraunelle, Ringeltaube). Die Baufeldräumung 

hat daher außerhalb der Brutzeiten (in der Regel Anfang April bis Ende Juli) stattzufinden, um 

keine artenschutzrechtlichen Konflikte auszulösen. Sind die Fristen auf Grund des zeitlichen 

Bauablaufes nicht einzuhalten, ist vor der Beseitigung von Gehölzen und der Baufeldräumung 
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im Rahmen einer biologischen Baubegleitung eine Prüfung auf Brutvorkommen von Gehölz-

brütern bzw. auf Tagesverstecke/Unterschlupfe von Fledermäusen durchzuführen. Gehölze 

dürfen nur dann beseitigt werden, wenn ein Nichtbestand festgestellt wird. 

Zum Schutz von nachtaktiven Tiere wie Insekten und Fledermäuse sollte die Anzahl der 

Lampen und die Stärke der Beleuchtung sowie auch die Beleuchtungsdauer mindestens an 

der neuen Bebauung minimiert werden. Dies kann durch die Höhe der Lampeninstallation, die 

Beleuchtungsdauer, die Beleuchtungsstärke und die Anzahl der Lampen geschehen. Die 

Ausleuchtung sollte auf den tatsächlichen Zweck ausgerichtet sein wie Zufahrten, Eingänge, 

Außenspielbereiche etc. Alle unnötigen Beleuchtungen sind zu unterlassen. Die Lampen sind 

nach unten auszurichten, um eine Ausstrahlung in die Umgebung zu vermeiden. Die 

verwendeten Leuchtmittel sollten in Bereichen mit Außenwirkung insektenfreundlich sein 

(LED-Leuchten ohne UV-Anteil (z.B. Wellenlänge > 540 nm)) mit weiß-warmer oder gelber 

Lichtquelle und einer Lichttemperatur von 2.700 Kelvin oder weniger). Eine Anpassung am 

Bestandsgebäude ist bei Austausch/Erneuerung vorhandener Leuchtquellen entsprechend 

den genannten Vorgaben empfehlenswert. 

Parkplätze und ihre Zufahrten sind mit wasser- und luftdurchlässigen Materialien herzustellen 

(z.B. Schotterrasen, Fugenpflaster, Sickerpflaster, Rasengitterstein, Kies, Grand). Ausgenom-

men sind Maßnahmen an den bestehenden Parkplatzflächen "a" und "b" sowie an bestehen-

den Zufahrten, die lediglich der Instandhaltung/Sanierung dienen. Bei einer Neuanlage sind 

diese Bereiche ebenfalls mit wasser- und luftdurchlässigen Materialien herzustellen.  

 

5.4.2 Ausgleich 

Mit Umsetzung der Planung finden Beeinträchtigungen im Schutzgut Boden / Fläche durch 

zusätzliche Bebauung und Versiegelung über den aktuellen Bestand hinaus statt, die auszu-

gleichen sind. Das Plangebiet ist im Bereich der Landwirtschaftsflächen von allgemeiner 

Bedeutung für den Naturschutz im Sinne des „Runderlasses zum Verhältnis der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass des 

Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume vom 9. Dezember 2013). 

5.4.2.1 Ausgleich Versiegelung 

 
Die Ausgleichsermittlung erfolgt auf Basis des gemeinsamen Runderlasses des Innenministe-

riums und des Ministeriums für Energiewende, Umwelt und ländliche Räume (vom 09. Dezem-

ber 2013 – IV 268/V 531 – 5310.23 - ‚Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

zum Baurecht’). Gemäß Anlage zum Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung zum Baurecht“ sind bei Flächen mit allgemeiner Bedeutung für Natur und Land-

schaft bei Vollversiegelung (VV) Flächen im Verhältnis 1 : 0,5 aus der landwirtschaftlichen Nut-

zung zu nehmen und zu einem naturbetonten Biotoptyp zu entwickeln (Ausgleichsmaßnah-

men). 

In der nachfolgenden Berechnung bleiben bereits vorhandene Bebauung und Versiegelung 

sowie der  Abbruch des Hausmeisterwohngebäudes (125 m²) unberücksichtigt. Auszugleichen 

sind lediglich die neu anfallenden Versiegelungen. Eine Flächenbilanzierung wurde in der Be-

gründung im Kapitel 2.13  aufgestellt.  
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Bodenversiegelung 

Art des Eingriffs Flächengröße 

in qm 

Betroffene 

Schutzgüter 

Flächenbe-

wertung 

Eingriffsinten-

sität* 

Eingriffsflä-

che 

Zusätzliche Be-

bauung 

796 m² Boden, Was-

ser 

Allgemeine 

Bedeutung 

1 796 m² 

Verkehrsflä-

chen, Park-

plätze, Neben-

anlagen 

1.280 m² Boden, Was-

ser 

allgemeine 

Bedeutung 

1 1.280 m² 

Gesamtsumme     2.076 m² 

 

Insgesamt können im Plangebiet bei Umsetzung der Planung ca 2.076 m² durch Bebauung 

und Verkehrsflächen sowie Nebenanlagen zusätzlich versiegelt werden. Die Versiegelung ist 

mit dem Faktor 0,5 auszugleichen. Daraus ergibt sich ein Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen 

im Schutzgut Boden in der Größenordnung von 1.038 m² (2.076 m² x 0,5 = m²). 

Ausgleichsflächen werden im weiteren Verfahren mit der Unteren Naturschutzbehörde abge-

stimmt und vertraglich gesichert.  

5.4.2.2 Ausgleich Bäume 

Es müssen ca. 10 dünnstämmige, engstehende Nadelbäume entnommen werden (Stamm-

durchmesser unter 30 cm), um Platz für den Neubau zu schaffen. Zusätzlich sind 2 Laub-

bäume mit einem Stammdurchmesser von je 40 cm, 1 Laubbaum mit einem Stammdurchmes-

ser von 70 cm sowie 2 Laubbäume mit einem Stammdurchmesser von je 30 cm durch heimi-

sche und standortgerechte Laubbäume zu ersetzen. Für die zu entnehmenden Bäume ergibt 

sich – abhängig vom Stammdurchmesser – ein erforderlicher Ersatz von 10 Laubbäumen (StU 

14-16 cm). Diese sind fach- und sachgerecht zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhal-

ten.  

Als Standort kommt das Flurstück 127 der Flur 4 der Gemarkung Schafstedt, Gemeinde 

Schafstedt in Betracht (südwestlich des B-Plans 22 „Nordloh“). Da es sich hier um einen eher 

feuchten Standort in Gewässernähe handelt, ist die Pflanzung von 10 Erlen in einem Abstand 

von ca. 7-8 m vorgesehen. 

 

5.4.3 Überwachung von Maßnahmen 

Die Umsetzung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen wird vertraglich gesichert. Die Umset-

zung evtl. erforderlicher Schutzmaßnahmen im Vorwege oder Zuge von Erd- und Bauarbeiten 

wird bei Bedarf baubegleitend kontrolliert. 
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5.5 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

5.5.1 Standortalternativen 

Gemäß Landesentwicklungsplan gilt Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Bauliche 

Entwicklungen sollen vornehmlich innerhalb der Siedlungslage entstehen, um Boden-

ressourcen zu schonen und eine kompakte Siedlungsentwicklung zu begünstigen und 

Splittersiedlungen zu vermeiden. Im vorliegenden Fall liegt das bestehende, 1996 errichtete  

Kindergartengebäude abgesetzt von der geschlossenen Siedlung in direkter Nachbarschaft 

zur heutigen Grundschule. Das Schulgebäude wurde an diesem Standort 1956 als Volks-

schule (Hauptschule) errichtet, es handelt sich also um einen etablierten Standort. Westlich 

gegenüber auf der anderen Seite der L 132 befindet sich eine Wohnsiedlung, ebenfalls 

abgesetzt vom Siedlungskörper („Splittersiedlung“). Die Standortwahl für die Erweiterung der 

Kindertagesstätte ist somit nicht zufällig gewählt, sondern alternativlos.  

In Kap. 5.2 „Kinder, Jugendliche und Familien“ des Landesentwicklungsplans (LEP) wird das 

Ziel formuliert, möglichst in allen Gemeinden ein bedarfsgerechtes, wohnort- oder 

arbeitsplatznahes Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung zu stellen. 

Der jetzige Kindergarten betreut zwei Gruppen. Erforderlich ist nunmehr eine dritte Gruppe, 

vor allem für U3-Kinder, da hier erhöhter Bedarf besteht. Die Kitaerweiterung zählt zu den 

Schlüsselprojekten der Ortsentwicklung5 und damit zu den priorisierten Vorhaben. Zudem 

sollen laut Landesplanung Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zusammenarbeiten, 

um den Übergang zwischen den Einrichtungen zu verbessern. Die Erweiterung der 

bestehenden Kita in direkter Nachbarschaft zur Grundschule auf demselben Areal findet daher 

dort ihren idealen und alternativlosen Standort.  

 

5.5.2 Planungsalternativen innerhalb des Plangebietes 

Die Lage der Kitaerweiterung wurde auf dem Areal des ehemaligen, zwischenzeitlich abgeris-

senen  Wohngebäudes gewählt. Andere Standorte innerhalb des Plangebietes kommen we-

niger in Betracht, da deutlich umfangreichere bauliche Eingriffe und Umgestaltungen erforder-

lich wären. Zudem wäre der synergetische Effekt zwischen den beiden Kitagebäuden nicht 

mehr in dem Maße gegeben, wie bei dem gewählten Standort (Außenspielflächen, Verbin-

dung/Austausch zwischen beiden Gebäuden, kompakte Anlage). Die Lage des Erweiterungs-

baues ist somit bewusst gewählt, zielführend und konsequent. 

 

5.6 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

5.6.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Für die Erstellung des Umweltberichtes wurde i.W. auf vorhandene Quellen und Planwerke 

zurückgegriffen, da diese in der für die Planung ausreichenden Detailschärfe vorliegen.  

Ein Bodengutachten wurde in Auftrag gegeben (siehe Anlage 1).  

 
5 Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Schafstedt“, Convent Mensing, Hamburg; 25.04.2023; Kap. 4.2 
Schlüsselprojekt der Ortsentwicklung“, Seite 19 
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5.6.2 Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Auswirkungen der Planung sind in erster Linie baubedingt und entstehen durch Gebäude 

und Flächenversiegelungen. Diese können bei Errichtung der Anlagen im Rahmen der 

üblichen bauordnungsrechtlichen Verfahren überwacht werden. Nach der Erstellung der 

baulichen Anlagen ist eine weitere Überwachung nicht erforderlich. 

 

5.6.3 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Die Gemeinde Schafstedt plant die Erweiterung der Kita an der Judenstraße 46a, um dem 

Bedarf an Betreuungsgruppen für Kinder unter 3 Jahren nachzukommen. Dazu hat sie den 

Bebauungsplan Nr. 24 sowie parallel die 16. Flächennutzungsplanänderung aufgestellt. Das 

Plangebiet umfasst den Bestandskindergarten, die Freiflächen und Parkplätze, die gemeinsam 

mit der benachbarten Grundschule genutzt werden. Die Lage erleichtert den Übergang der 

Kinder vom Kindergarten zur Grundschule, sodass sie im vertrauten Umfeld verbleiben. Das 

Plangebiet hat eine Größe von ca. 7.770 m². und befindet sich nördlich der Einmündung der 

Judenstraße in die Hohenhörner Straße (L 132).  

Es ist vorgesehen, ein eingeschossiges Erweiterungsgebäude für die Kindertagesstätte auf 

dem Areal des ehemaligen Hausmeisterwohnhauses zu errichten, das bereits für diesen 

Zweck abgerissen wurde. Dadurch werden Eingriffe in die vorhandene Baumsubstanz weitge-

hend vermieden. Der östlich gelegene Knick bleibt erhalten, ebenso die meisten Großbäume 

im Plangebiet. Vorgesehen ist ebenfalls die Erweiterung des Parkplatzes, um den zusätzlichen 

Verkehr, der durch die Erweiterung der Kindertagesstätte generiert wird, aufzufangen und zu 

ordnen.  

Zum Ausgleich sind 1.038 m² Fläche aus landwirtschaftlicher Nutzung herauszunehmen und 

10 Bäume neu zu pflanzen. 

 

 

 

 

 

Schafstedt,  _________________   ______________________  
 Der Bürgermeister 
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6. Sonstige Referenzen 

Gesetze und Fachplanungen (in der jeweiligen gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Satzungs-

beschlusses) werden im Kapitel 5.2 „Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen 

und Fachplanungen“ aufgeführt. Auf diese wird weitergehend verwiesen. 

Sonstige Referenzen:  

 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. Juli  2024 
(BGBl. I S. 176, ber. Nr. 214). 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786). 

 5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBL.1991 
I S.58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1057). 

 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist. 

 Gesetz zum Schutz der Natur des Landes Schleswig-Holstein  (Landesnaturschutzge-
setz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBl. 2010, 301), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 27.05.2016 (GVOBl. S. 162) 

 Gesetz über die Landesplanung des Landes Schleswig-Holstein (Landesplanungsge-
setz - LPlG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2014, GVOBl.  
Schl.-H., S.8) 

 Landesentwicklungsplan S-H (LEP), Fortschreibung, festgestellt am 17.12.2021 
 Regionalplan für den Planungsraum IV des Landes Schleswig-Holstein, festgestellt am 

18. April 2005 (Amtsbl. 2005, Amtsbl. Schl.-H. Seite 295) 
 

 

Anlagen 

1. Geotechnisches Gutachten; GSB Grundbauingenieure GmbH, 24796 Bredenbek; 
31.01.2025 
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1. VERANLASSUNG

           

 

          

          

       

2. PLANUNTERLAGEN

        

2.1 Planunterlagen:

-   

-      

2.2 von Baugrundaufschlüssen

-        

    

3. BAUGELÄNDE UND BEBAUUNG

3.1 Allgemeines

              
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    

3.2 Morphologie

          

              

          

      

    

    

     

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 
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4. BAUGRUND

4.1 Allgemeines

            

            

         

         

4.2 Bodenschichtung

          

               


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     

4.2.1 Mutterboden / Auffüllungen

          

          

              

  

               

           

  

4.2.2 Sand

              

          

    

         

              

 













































 

 

 








   
 





   
 
  





 

 

  



   
  
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 




 



   
  





 

 

 
 



 

 

  



 

 

   

  
  

  

  

  

 

 

 




 



  
   




   
  
 



   
   




   
 

  

  

  

  

  

 

 

 




 



   
  



  
 



   
  
 



  
 

  

  

  

  

  

 

 

 




 



   
  






   
  
 
   






  
   
 

  
  

  

  

  

 

 

 




 



 

 

  



   
 




   
 
   



  
 

  

  

  

  

  

 

 

 





   
 
   





  
   




  
    




   
 
  



  
  
 

  

  

  

  

  

 

 

 




 



  
  



  
 



   
 
 



  
   


  

  

  

  

  

   
   

   

   

   

   

   

   
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            

           

 

Bodenproben kDIN 18130 [m/s] Anlage

        

        

        

4.2.3 Geschiebeboden

          

             

        

          

           

     

           

         

           

       

          

              
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4.3 Baugrundeigenschaften Entsorgung

          

      

     

Probe Zusammensetzung LAGA BBSchV Boden

           

           

           

         

         

         

         

         

         

         

          

         

         

         
           
     

             

               

      

            



            

            

             

          

             

            

  
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    

Einbauklasse Z0:

        

           

           

        

              

          

           

       

      

            

          

           

       

Einbauklasse Z1

  

               

            

              

         

  

             

      

           

        

      

             

            



Einbauklasse Z2

     

            

          

        
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           

       



           

             

          

          

             

          

  

             

          

  

      

5. BODENKENNWERTE charakteristische Werte

         

         

Bodenart Scherfestigkeit Wichte Steifemodul  Bodenklasse

            

      

            

            

                  

 



         

           
                  
    

          

-   

-   

-   

-   
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6. WASSER

            



   

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                

    

7. BAUGRUNDBEWERTUNG UND ALLGEMEINE ANGABEN ZUR
BEBAUBARKEIT

7.1 Bauwerke

             

          

       

           



            

       

            

        



           

            

      
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           

 

         

          

              

  

7.2 Verkehrsflächen

          

            

            

             

  

          

               

        

7.3 Ver- und Entsorgungsleitungen

             

           

 

            

         

 

             

            

      

          

             

        
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             

           

          



-   

-      

              

     

      

      

      

      

      

       

 

   
   

           

      

        
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8. VERSICKERUNG

             
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   
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         

   

GSB GrundbauINGENIEURE GmbH



m
N
H
N

1
.0
0

2
.0
0

3
.0
0

4
.0
0

5
.0
0

6
.0
0

7
.0
0

8
.0
0

9
.0
0

1
0.
0
0

m
N
H
N

1
.0
0

2
.0
0

3
.0
0

4
.0
0

5
.0
0

6
.0
0

7
.0
0

8
.0
0

9
.0
0

1
0.
0
0

B
S
1

7
.4
5
m
N
H
N

2
.8
0
(4
.6
5
)

1
6.
1
0
.2
4

0
.0
9

P
fla

st
er

0
.2
0

A
,
S,

G
,
Z
ie
ge

lr
.,

b
n,

n
zb

A

0
.7
0

A
,
m
S
,
fs
,
u,

M
u
-L
ag

en
,
d
b
n

-
b
n,

n
zb

A

2
.0
0

Lg
,
U
,
_ s,

t'
,

g
',
b
n
,
st
.

3
.0
0

Lg
,
U
,
t'
,
s,

g
',
b
n
,
st
.

-
w
.

6
.0
0

m
S,

f_ s,
b
n

-
g
r,
n
zb

E
.P
r.
1

0
.2
0

E
.P
r.
2

0
.7
0

E
.P
r.
3

2
.0
0

E
.P
r.
4

3
.0
0

B
.P
r.
5

4
.5
0

B
.P
r.
6

6
.0
0

B
S
2

7
.2
1
m
N
H
N

2
.1
0
(5
.1
1
)

1
7.
1
0
.2
4

0
.0
8

A
sp
ha

lt
,
sw

0
.4
0

A
,
S,

G
,
Z
ie
ge

lr
.,

b
n,

n
zb
,
f.

A

3
.0
0

Lg
,
U
,
_ s,

t'
,

g
',
S
-B
än

d
er
,

b
n,

st
.

4
.2
0

Lg
,
U
,
_ s,

t'
,

g
',
h
b
n
,
w
.

6
.0
0

m
S,

f_ s,
g
r

-
b
n
,
n
zb
,
f.

E
.P
r.
1

0
.0
8

E
.P
r.
2

0
.4
0

E
.P
r.
3

1
.9
0

B
.P
r.
4

3
.4
0

B
.P
r.
5

4
.9
0

B
S
3

7
.7
3
m
N
H
N

3
.0
0
(4
.7
3)

1
6.
10

.2
4

0
.5
0

M
u
,
d
b
n

M
u

2
.0
0

m
S
,
fs
,
g
s,

g
',
g
r
-
b
n
,

n
zb

3
.1
0

Lg
,
U
,
t',

s,
g
',
b
n
,
w
.

-
st
.

4
.8
0

M
g
,
U
,
t'
,
s,

g
',
b
n
-
g
r,

st
.

6
.0
0

m
S
,
fs
,
b
n
-

g
r,
n
zb

E
.P
r.
1

0
.5
0

E
.P
r.
2

2
.0
0

E
.P
r.
3

3
.1
0

B
.P
r.
4

4
.6
0

B
.P
r.
5

6
.0
0

B
S
4

7
.6
9
m
N
H
N

2
.7
0
(4
.9
9)

1
6.
10

.2
4

0.
50

M
u
,
d
b
n

M
u

1.
50

sL
g
,
S
,
u
,
t'
,

g
',
g
r,
n
zb

3.
00

m
S
,
fs
,
g
s'
,

g
r,
n
zb

4.
00

Lg
,
U
,
t',

s,
g
',
b
n
,
w
.

-
st
.

6.
00

m
S
,
fs
,
g
s'
,

g
r,
n
zb

E
.P
r.
1

0
.5
0

E
.P
r.
2

1
.5
0

E
.P
r.
3

3
.0
0

B
.P
r.
4

4
.0
0

B
.P
r.
5

5
.5
0

B
S
5

8.
84

m
N
H
N

4
.3
0
(4
.5
4)

1
7.
10

.2
4

0.
05

A
sp
ha

lt
,
sw

0.
60

A
,
m
S
,
fs
,
g
,

g
s,

d
bn

,
nz
b
,

f.

A

1.
10

A
,
m
S
,
fs
,
g
s,

u
,
e.

U
-B
ro
ck
e
n,

e
.
W
u
rz
e
lr
.,

g
r
-
b
n,

n
zb
,

f.

A

6.
00

fS
,
m
s,

u
',

g
r,
n
zb
,
f.

-
n
.

E
.P
r.
1

0
.0
5

E
.P
r.
2

0
.5
0

E
.P
r.
3

1
.1
0

E
.P
r.
4

2
.6
0

B
.P
r.
5

4
.1
0

B
S
6

8
.4
2
m
N
H
N

3
.0
0
(5
.4
2)

1
6
.1
0
.2
4

0
.5
0

M
u
,
d
b
n

M
u

1
.5
0

Lg
,
U
,
_ s,

t'
,

g
',
b
n
,
st
.

3
.0
0

m
S
,
fs
,
u
,
e
.

U
-B
ro
ck
e
n,

gr
,

n
zb

4
.0
0

Lg
,
U
,
t',

s,
g
',
S
-L
ag

e
n
,

b
n
,
w
.
-
st
.

6
.0
0

m
S
,
fs
,
g
s'
,

g
r,
n
zb

E
.P
r.
1

0
.5
0

E
.P
r.
2

1
.5
0

E
.P
r.
3

3
.0
0

B
.P
r.
4

4
.0
0

B
.P
r.
5

5
.5
0

B
S
7

1
0.
0
8
m
N
H
N

5
.7
0
(4
.3
8)

1
7.
1
0
.2
4

0
.5
0

A
,
m
S
,
fs
,
u
,

M
u
-L
ag

e
n,

bn
-
g
r,
n
zb
,
f.

A

1
.1
0

m
S
,
fs
,
h
',

b
n
-
d
bn

,
nz
b
,

f.

2
.9
0

fS
,
m
S
,
h
b
n

-
w
e
-
gr
,
n
zb
,

f.

5
.1
0

m
S
,
fs
,
u
,
g
s'
,

e
.
U
-B
ro
ck
en

,
g
r,
n
zb
,
f.

6
.0
0

m
S
,
fs
,
g
s,

h
b
n,

n
zb
,
f.

-
n
.

E
.P
r.
1

0
.5
0

E
.P
r.
2

1
.0
0

E
.P
r.
3

2
.5
0

B
.P
r.
4

4
.0
0

B
.P
r.
5

5
.5
0

B
S
8

1
0.
2
4
m
N
H
N

5
.7
0
(4
.5
4
)

1
7.
1
0
.2
4

0
.5
0

M
u
,
d
b
n

M
u

1
.1
0

m
S,

fs
,
g
',

b
n,

n
zb
,
f.

3
.3
0

fS
,
m
S
,
h
b
n
,

n
zb
,
f.

4
.2
0

Lg
,
U
,
t'
,
s,

g
',
S
-B
än

d
er
,

g
r,
st
.

6
.0
0

m
S,

fs
,
g
s'
,

g
r
-
bn

,
nz
b
,

f.

E
.P
r.
1

0
.5
0

E
.P
r.
2

1
.0
0

E
.P
r.
3

2
.5
0

B
.P
r.
4

4
.0
0

B
.P
r.
5

5
.5
0

Le
g
en

d
e
B
od

en
ar
te
n
u
n
d
K
on

si
st
en

ze
n
,
A
u
sz
u
g
au

s
D
IN

40
2
3

st
ei
f

w
ei
ch

-
st
ei
f

w
ei
ch

n
as
s

M
u
(M

u
tt
er
b
od

en
)

M
u

A
(A
uf
fü
llu

n
g
)

A

G
(K
ie
s)

fG
(F
ei
nk

ie
s)

m
G
(M

itt
el
ki
e
s)

g
G
(G

ro
b
ki
es
)

S
(S
an

d
)

fS
(F
ei
ns
an

d
)

m
S
(M

itt
e
ls
a
n
d)

g
S
(G

ro
b
sa
n
d)

U
(S
ch

lu
ff
)

T
(T
o
n
)

H
(T
o
rf
)

F
(M

u
dd

e)

H
F
(T
or
fm

u
d
de

)

K
le
i
(K
le
i)

Lg
(G

e
sc
h
ie
be

le
hm

)

M
g
(G

es
ch

ie
b
e
m
er
g
el
)

D
at
e
i:
H
:\
A
u
ft
ra
e
g
e\
2
02

4
\0
5
3
2-
2
4\
0
5
32

-2
4
-0
0
1
\Z
ei
ch
n
u
n
g
e
n
\0
5
3
2-
2
4-
P
ro
fil
e-
01

.b
o
p

B
o
h
rp
u
n
kt
la
g
en

in
U
T
M
/E
T
R
S
8
9
-K
o
o
rd
in
a
te
n
G
e
n
au

ig
ke

it
:
La

g
e
+
/-
2
cm

;
H
ö
h
e
+
/-
4
cm

).
D
ie

an
g
e
g
eb

en
en

K
o
o
rd
in
a
te
n
si
n
d
m
aß

g
eb

lic
h
.
D
ie

ta
ts
äc
h
lic
h
e
La

g
e
de

r
B
oh

rp
u
n
kt
e

is
t
a
us

d
e
n
U
T
M
-W

er
te
n
h
er
zu

le
it
en

.
D
ie

La
g
e
d
er

B
o
h
rp
u
n
kt
e
is
t
n
u
r
sk
iz
ze
n
h
a
ft

au
fg
et
ra
g
e
n
.
U
n
se
re

H
ö
h
en

e
in
m
es
su

n
g
e
rs
et
zt

n
ic
h
t
d
as

E
in
m
es
se
n
d
u
rc
h
d
en

V
er
m
es
se
r.

Le
ge

n
d
e
al
lg
em

ei
n
+

G
ru
n
d
w
as
se
r

A
u
fb
e
w
ah

ru
n
g
sz
ei
t
d
er

Pr
o
be

n

m
in
d
.
3
M
o
na

te

G
el
än

d
el
in
ie
n
ge

ra
d
lin

ig
in
te
rp
o
lie
rt

G
ru
nd

w
as
se
rs
tä
n
d
e
si
n
d
n
ic
h
t

au
sg
ep

eg
el
t
!

2,
45

3
0.
05

.0
0

G
W

B
oh

re
n
d
e

Le
ge

n
d
e
al
lg
em

ei
n
+

G
ru
n
d
w
as
se
r

A
u
fb
e
w
ah

ru
n
g
sz
ei
t
d
er

Pr
o
be

n

m
in
d
.
3
M
o
na

te

G
el
än

d
el
in
ie
n
ge

ra
d
lin

ig
in
te
rp
o
lie
rt

G
ru
nd

w
as
se
rs
tä
n
d
e
si
n
d
n
ic
h
t

au
sg
ep

eg
el
t
!

2,
45

3
0.
05

.0
0

G
W

B
oh

re
n
d
e

B
S
4

B
S
2

B
S
3

B
S
1

La
g
ep

la
n
o
.
M
aß

st
ab

B
S
1

d
ar
g
es
te
llt
e
So

n
d
ie
ru
n
g

Le
g
en

d
e
La

g
ep

la
n

O
K
St
ra
ß
e
=

7
.0
4
m
N
H
N

U
T
M

3
2
51

9
65

9
.4
3
/
5
99

2
0
7
3
.9
1

U
T
M

3
2
51

9
6
45

.5
3
/
5
9
9
2
0
92

.4
4

U
T
M

3
2
5
1
9
68

8
.5
6
/
5
9
9
2
0
84

.3
2

U
T
M

3
2
5
1
9
67

1
.1
9
/
5
9
92

10
1
.3
3

B
S
5

U
T
M

3
2
51

9
6
3
5
.3
7
/
5
99

2
1
2
6
.9
5

U
T
M

3
25

1
9
67

0
.4
2
/
5
9
9
2
1
25

.3
0

U
T
M

3
2
5
1
9
67

4
.0
1
/
5
9
9
2
15

6
.4
6

U
T
M

3
25

1
9
6
4
4
.2
8
/
5
99

2
1
7
1
.2
2

B
S
7

B
S
8

B
S
6

B
O

D
E
N
P
R
O

F
I
L
E

g
e
m

.
D
I
N

4
0
2
3

A
u
ft
ra
gs
nu

m
m
er
:

0
5
32

-2
4
-0
0
1

A
n
la
ge

:

1
.1

M
aß

st
ab

:

1:
10

0,
La

ge
pl
an

o.
M
aß

st
ab

B
ea

rb
ei
te
r:

b
r/
tr
-s
c

E
rs
te
llu

n
gs
da

tu
m
:

24
.1
0.
20

2
4

B
oh

rd
at
u
m
/B
o
hr
tr
u
pp

fü
h
re
r:

1
6.
1
0.

+
1
7.
10

.2
02

4
/r
u

A
u
ft
ra
g
g
eb

er
:

G
em

ei
n
d
e
S
ch

af
st
ed

t

B
au

vo
rh
ab

en
:

A
u
fs
te
llu

n
g
B
-P
la
n
N
r.
2
4

A
n
fa
h
rt

ü
b
er

d
ie

Ju
d
en

st
ra
ß
e

2
57

2
5
S
ch

af
st
ed

t



Z
ei
t
[S
ek
u
n
d
en
]

Wasserdurchlässigkeit[m/s]bei10GradC

1
·
1
0
-8

1
·
1
0
-7

1
·
1
0
-6

1
·
1
0
-5

1
·
1
0
-4

1
·
1
0
-3

2
·
1
0
-8

2
·
1
0
-7

2
·
1
0
-6

2
·
1
0
-5

2
·
1
0
-4

5
·
1
0
-8

5
·
1
0
-7

5
·
1
0
-6

5
·
1
0
-5

5
·
1
0
-4

0
40

8
0

1
20

1
60

2
00

2
40

2
80

3
20

3
60

4
00

B
ez
ei
ch
n
u
n
g
:

S
ig
n
at
u
r:

V
er
su
ch
st
yp
:

D
u
rc
h
lä
ss
ig
ke
it
:

H
yd
ra
u
l.
G
ef
äl
le
:

P
ro
b
en
d
u
rc
h
m
es
se
r:

B
S
5/

2.
6
+
4.
1
m

Fa
lle
n
d
e
D
ru
ck
h
öh
e

1
.2
·
1
0
-5

13
.3
3

9
.6
0

B
S
7
/
2.
5
m

Fa
lle
n
d
e
D
ru
ck
h
öh
e

3
.3

·
10

-5

13
.3
3

9
.6
0

B
S
8/

2.
5
m

Fa
lle
n
d
e
D
ru
ck
h
öh
e

7
.4
·
1
0
-5

25
.0
0

9.
60

A
u
ft
ra
g
s-
N
r.
:

05
3
2-
2
4

A
n
la
g
e:

2
.1

B
em

er
ku
n
g
en

h
:\
A
u
f
2
02
4
\

0
53
2
-2
4
\L
ab
o
r\
kf
-W

er
t\

0
53
2
-2
4
-k
f-
W
er
t-
01

P
rü
fu
n
gs
n
u
m
m
er
:
05
32
-2
4

P
ro
b
e
en
tn
om

m
en

am
:
16
+
1
7.
.1
0.
20
24
/t
r

A
rt
d
er

E
n
tn
a
hm

e:
G
P

B
ea
rb
ei
te
r:

b
r/
lg

O
rt
:
si
eh
e
B
ez
ei
ch
n
u
ng

S
ta
ti
o
n
:
si
eh
e
B
ez
ei
ch
n
un
g

D
u
rc
h
lä
ss
ig
ke
it
sv
er
su
ch

n
ac
h
D
IN

E
N
IS
O
17
8
92
-1
1
(f
al
le
n
d
er

h
yd
ra
u
lis
ch
er

G
ra
d
ie
n
t)

B
V
:
A
u
fs
te
llu
n
g
B
-P
la
n
N
r.
2
4
,
A
n
fa
h
rt
ü
b
er

d
ie
Ju
d
en
st
ra
ß
e,
2
5
72
5
S
ch
af
st
ed
t

G
ru
n
d
b
au
IN
G
E
N
IE
U
R
E

G
m
b
H

B
o
ve
n
a
u
er

S
tr
aß
e
4

24
79
6
B
re
d
en
b
ek

w
w
w
.g
sb
.s
h

in
fo
@
g
sb
.s
h

04
33
4
/
18
16
8-
0

04
33
4
/
18
16
8-
22

Fo
n

Fa
x

w
eb

m
ai
l



U
m

w
el

tt
ec

h
n

is
ch

e 
el

tt
ec

h
n

is
ch

e 
U

n
te

rs
u

ch
u

n
g

en
n

te
rs

u
ch

u
n

g
en

Ba
uv

or
ha

be
n:

Zu
sa

m
m

en
se

tz
un

g

A
uf

tr
ag

sd
at

um
:  

   
   

   
   

   

D
at

um
 d

er
 E

rg
eb

ni
ss

e:
D

at
um

 d
er

 P
ro

be
na

hm
e:

Au
ft

ra
gs

nu
m

m
er

:

E
rg

eb
n

is
se

 d
er

 U
n

te
rs

u
ch

u
n

g
en

E
rg

eb
n

is
se

 d
er

 U
n

te
rs

u
ch

u
n

g
en

E
rg

eb
n

is
se

 d
er

 U
n

te
rs

u
ch

u
n

g
en

Pr
üf

la
bo

r:

Pr
ob

e
Bo

de
na

ns
pr

ac
he

Er
ge

bn
is

se

Si
tz

 d
er

 G
es

el
ls

ch
af

t:
 B

re
de

nb
ek

 ·
 A

m
ts

ge
ric

ht
 S

ta
dt

ha
ge

n 
· 

H
R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h

1/
2

1
5/

0
1

/2
0

2
5

1
6/

1
0

/2
0

2
4

A
u

fs
te

llu
n

g 
B

-P
la

n
 N

r.
 2

4
, A

nf
ah

rt
 ü

b
e

r 
d

ie
 J

u
d

en
st

ra
ß

e
, 

25
7

25
 S

ch
a

fs
te

dt
A

u
fs

te
llu

n
g 

B
-P

la
n

 N
r.

 2
4

, A
nf

ah
rt

 ü
b

e
r 

d
ie

 J
u

d
en

st
ra

ß
e

, 
25

7
25

 S
ch

a
fs

te
dt

A
u

fs
te

llu
n

g 
B

-P
la

n
 N

r.
 2

4
, A

nf
ah

rt
 ü

b
e

r 
d

ie
 J

u
d

en
st

ra
ß

e
, 

25
7

25
 S

ch
a

fs
te

dt
A

u
fs

te
llu

n
g 

B
-P

la
n

 N
r.

 2
4

, A
nf

ah
rt

 ü
b

e
r 

d
ie

 J
u

d
en

st
ra

ß
e

, 
25

7
25

 S
ch

a
fs

te
dt

0
53

2-
24

-0
01

2
3/

0
1

/2
0

2
5

EP
 1

EP
 2

EP
 3

EP
 4

E
u

ro
fin

s 
U

m
w

el
t N

o
rd

 G
m

bH
E

u
ro

fin
s 

U
m

w
el

t N
o

rd
 G

m
bH

B
B

o
dS

ch
V

M
U

M
U

M
U

M
U

M
U

M
U

M
U

M
U

B
S

 3
 /

 P
r.

 1

B
S

 4
 /

 P
r.

 1

B
S

 6
 /

 P
r.

 1

B
S

 8
 /

 P
r.

 1

ei
n

ge
h

al
te

n

B
B

o
dS

ch
V

ei
n

ge
h

al
te

n

B
B

o
dS

ch
V

ei
n

ge
h

al
te

n

B
B

o
dS

ch
V

ei
n

ge
h

al
te

n

B
e

m
e

rk
u

ng
:

A
n
l
a
g
e
:
 
3
.
1



Zu
sa

m
m

en
se

tz
un

g
Pr

ob
e

Bo
de

na
ns

pr
ac

he
Er

ge
bn

is
se

Si
tz

 d
er

 G
es

el
ls

ch
af

t:
 B

re
de

nb
ek

 ·
 A

m
ts

ge
ric

ht
 S

ta
dt

ha
ge

n 
· 

H
R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h

2/
2

EP
 5

EP
 6

EP
 7

EP
 8

L
A

G
A

Au
ff

ül
lu

ng

Sa
nd

G
es

ch
ie

be
bo

de
n

G
es

ch
ie

be
b.

 /
 S

an
d

B
S

 2
 /

 P
r.

 2

B
S

 3
 /

 P
r.

 2

B
S

 3
 /

 P
r.

 3

B
S

 4
 /

 P
r.

 2

Z
 0

L
A

G
A

Z
 0

L
A

G
A

Z
 0

L
A

G
A

Z
 2

B
e

m
e

rk
u

ng
:

E
P

 8
: 

Z
 2

 n
u

r 
w

eg
e

n 
p

H
-W

er
t

E
P

 8
: 

Z
 2

 n
u

r 
w

eg
e

n 
p

H
-W

er
t

E
P

 1
0

: 
Z

 2
 n

ur
 w

e
g

en
 p

H
-W

e
rt

E
P

 1
0

: 
Z

 2
 n

ur
 w

e
g

en
 p

H
-W

e
rt

L
A

G
A

Z
 0

L
A

G
A

Z
 2

L
A

G
A

Z
 0

EP
 9

EP
 1

0

EP
 1

1

Sa
nd

G
es

ch
ie

be
bo

de
n

Sa
nd

B
S

 4
 /

 P
r.

 3

B
S

 6
 /

 P
r.

 2

B
S

 6
 /

 P
r.

 3



U
m

w
el

tt
ec

h
n

is
ch

e 
el

tt
ec

h
n

is
ch

e 
U

n
te

rs
u

ch
u

n
g

en
n

te
rs

u
ch

u
n

g
en

Ba
uv

or
ha

be
n:

Zu
sa

m
m

en
se

tz
un

g

A
uf

tr
ag

sd
at

um
:  

   
   

   
   

   

Si
tz

 d
er

 G
es

el
ls

ch
af

t:
 B

re
de

nb
ek

 ·
 A

m
ts

ge
ric

ht
 S

ta
dt

ha
ge

n 
· 

H
R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h
Si

tz
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t:

 B
re

de
nb

ek
 ·

 A
m

ts
ge

ric
ht

 S
ta

dt
ha

ge
n 

· 
H

R
B 

20
18

45
 ·

 G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

: 
Ja

sp
er

 S
tr

au
ß,

 J
an

 Q
ue

nt
e,

 S
te

fa
n 

Ki
nd

t 
– 

w
ei

te
rg

eh
en

de
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
un

te
r 

w
w

w
.g

sb
.s

h

D
at

um
 d

er
 E

rg
eb

ni
ss

e:
D

at
um

 d
er

 P
ro

be
na

hm
e:

Au
ft

ra
gs

nu
m

m
er

:

E
rg

eb
n

is
se

 d
er

 U
n

te
rs

u
ch

u
n

g
en

E
rg

eb
n

is
se

 d
er

 U
n

te
rs

u
ch

u
n

g
en

E
rg

eb
n

is
se

 d
er

 U
n

te
rs

u
ch

u
n

g
en

Pr
üf

la
bo

r:

Pr
ob

e
Bo

de
na

ns
pr

ac
he

Er
ge

bn
is

se

1
5/

0
1

/2
0

2
5

1
6/

1
0

/2
0

2
4

A
u

fs
te

llu
n

g 
B

-P
la

n
 N

r.
 2

4
, A

nf
ah

rt
 ü

b
e

r 
d

ie
 J

u
d

en
st

ra
ß

e
, 

25
7

25
 S

ch
a

fs
te

dt
A

u
fs

te
llu

n
g 

B
-P

la
n

 N
r.

 2
4

, A
nf

ah
rt

 ü
b

e
r 

d
ie

 J
u

d
en

st
ra

ß
e

, 
25

7
25

 S
ch

a
fs

te
dt

A
u

fs
te

llu
n

g 
B

-P
la

n
 N

r.
 2

4
, A

nf
ah

rt
 ü

b
e

r 
d

ie
 J

u
d

en
st

ra
ß

e
, 

25
7

25
 S

ch
a

fs
te

dt
A

u
fs

te
llu

n
g 

B
-P

la
n

 N
r.

 2
4

, A
nf

ah
rt

 ü
b

e
r 

d
ie

 J
u

d
en

st
ra

ß
e

, 
25

7
25

 S
ch

a
fs

te
dt

0
53

2-
24

-0
01

2
3/

0
1

/2
0

2
5

M
P 

1

M
P 

2

M
P 

3

E
u

ro
fin

s 
U

m
w

el
t N

o
rd

 G
m

bH
E

u
ro

fin
s 

U
m

w
el

t N
o

rd
 G

m
bH

L
A

G
A

Au
ff

ül
lu

ng

G
es

ch
ie

be
bo

de
n

G
es

ch
ie

be
bo

de
n

B
S

 1
 / 

P
r.

 1
 +

 2
 

B
S

 1
 / 

P
r.

 3
 +

 4

B
S

 2
 / 

P
r.

 3
 +

 4

Z
 0

L
A

G
A

Z
 2

L
A

G
A

Z
 1

.2

B
e

m
e

rk
u

ng
:

M
P

 3
: 

nu
r 

w
e

ge
n

 p
H

-W
er

t
M

P
 3

: 
nu

r 
w

e
ge

n
 p

H
-W

er
t



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll 
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 1 = Mutterboden

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 1

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 1 = Mutterboden

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.

1414 Entnahme der Probe (Geräte):
Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt
BBodSchV ( Vorsorgewerte)

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 1 = BS 3 / Pr. 1

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Str. 4

24796 Bredenbek

Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222

Mail: info@gsb.sh
0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll 
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 2 = Mutterboden

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 2

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 2 = Mutterboden

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.

1414 Entnahme der Probe (Geräte):
Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 2 = BS 4 / Pr. 1

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Str. 4

24796 Bredenbek

Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222

Mail: info@gsb.sh
0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll 
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 3 = Mutterboden

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 3

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 3 = Mutterboden

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.

1414 Entnahme der Probe (Geräte):
Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt
BBodSchV ( Vorsorgewerte)

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 3 = BS 6 / Pr. 1

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Str. 4

24796 Bredenbek

Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222

Mail: info@gsb.sh
0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll 
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 4 = Mutterboden

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 4

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 4 = Mutterboden

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.

1414 Entnahme der Probe (Geräte):
Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt
BBodSchV ( Vorsorgewerte)

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 4 = BS 8 / Pr. 1

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Str. 4

24796 Bredenbek

Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222

Mail: info@gsb.sh
0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 5 = Auffüllung

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 5

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 5 = Auffüllung

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.
1414 Entnahme der Probe (Geräte):

Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)
Ggf: Aufgrund Überschreitung relevanter Parameter Untersuchung nach BBodSchV

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 5 = BS 2 / Pr. 2

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH
Bovenauer Str. 4
24796 Bredenbek
Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222
Mail: info@gsb.sh

0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 6 = Sand

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 6

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 6 = Sand

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.
1414 Entnahme der Probe (Geräte):

Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)
Ggf: Aufgrund Überschreitung relevanter Parameter Untersuchung nach BBodSchV

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 6 = BS 3 / Pr. 2

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH
Bovenauer Str. 4
24796 Bredenbek
Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222
Mail: info@gsb.sh

0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 7 = Geschiebeboden

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 7

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 7 = Geschiebeboden

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.
1414 Entnahme der Probe (Geräte):

Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)
Ggf: Aufgrund Überschreitung relevanter Parameter Untersuchung nach BBodSchV

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 7 = BS 3 / Pr. 3

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH
Bovenauer Str. 4
24796 Bredenbek
Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222
Mail: info@gsb.sh

0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 8 = Geschiebeboden / Sand

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 8

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 8 = Geschiebeboden / Sand

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.
1414 Entnahme der Probe (Geräte):

Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)
Ggf: Aufgrund Überschreitung relevanter Parameter Untersuchung nach BBodSchV

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 8 = BS 4 / Pr. 2

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH
Bovenauer Str. 4
24796 Bredenbek
Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222
Mail: info@gsb.sh

0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 9 = Sand

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 9

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 9 = Sand

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.
1414 Entnahme der Probe (Geräte):

Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)
Ggf: Aufgrund Überschreitung relevanter Parameter Untersuchung nach BBodSchV

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 9 = BS 4 / Pr. 3

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH
Bovenauer Str. 4
24796 Bredenbek
Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222
Mail: info@gsb.sh

0532-2424-
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GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 1010 = Geschiebeboden

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 1010

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 1010 = Geschiebeboden

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.
1414 Entnahme der Probe (Geräte):

Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)
Ggf: Aufgrund Überschreitung relevanter Parameter Untersuchung nach BBodSchV

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 10 = BS 6 / Pr. 2

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH
Bovenauer Str. 4
24796 Bredenbek
Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222
Mail: info@gsb.sh

0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
EP 11 = Sand

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / EP 11

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
EP 11 = Sand

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.
1414 Entnahme der Probe (Geräte):

Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)
Ggf: Aufgrund Überschreitung relevanter Parameter Untersuchung nach BBodSchV

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
EP 11 = BS 6 / Pr. 3

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH
Bovenauer Str. 4
24796 Bredenbek
Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222
Mail: info@gsb.sh

0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
MP 1 = Auffüllung

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / MP 1

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
MP 1 = Auffüllung

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.

1414 Entnahme der Probe (Geräte):
Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
MP 1 = BS 1 / Pr. 1 + 2

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Str. 4

24796 Bredenbek

Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222

Mail: info@gsb.sh
0532-2424-
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GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
MP 2 = Geschiebeboden

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / MP 2

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
MP 2 = Geschiebeboden

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.

1414 Entnahme der Probe (Geräte):
Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
MP 2 = BS 1 / Pr. 3 + 4

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Str. 4

24796 Bredenbek

Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222

Mail: info@gsb.sh
0532-2424-

001



GrundbauINGENIEURE GmbH, 24796 Bredenbek, Tel. 04334/181680

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Bodenprofilen (siehe Anhang)

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Bodenaushub
Gemeinde Schafstedt

2 Ort der Probenahme/ Grundstück/ Bauvorhaben:
Aufstellung B-Plan Nr. 24, Anfahrt über die Judenstraße, 25725 Schafstedt

3 Art des zu beprobenden Materials:
MP 3 = Geschiebeboden

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
16.10. + 17.10.2024 / 10.00 Uhr / MP 3

5 Probenehmer:
Kleinrammbohrungen GSB
Probenahme und Mischprobenerstellung GSB

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:
./.

7 Herkunft des Probenmaterials:
Kleinrammbohrungenen

8 Farbe der Probe: 
braun

9 Geruch der Probe:
ohne

1010 Bodenansprache:
MP 3 = Geschiebeboden

1111 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:
Luftdicht verschlossene Gläser

1212 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:
./.

1313 Einflüsse auf das beprobte Material:

./.

1414 Entnahme der Probe (Geräte):
Kleinrammbohrungen Durchmesser 80 mm – 40 mm, Zusammenführung der Probe im 
Erdbaulabor, Lagerung in luftdicht verschlossenen Gläsern

1515 Art des Probegefäßes:
Lagerung in luftdicht verschließbarem Glasbehälter

1616 Transport, Vorbehandlung:
kühl, keine Vorbehandlung

1717 Untersuchungslabor:
eurofins Umwelt, entsorgungsrelevante Parameter LAGA TR Boden (2004)

1818 Bemerkungen zur Probenahme:
Probenahme aus Kleinrammbohrungen, Mischen (Homogenisierung) der Probe im 
Bodenlabor GSB

1919 Lageplan der BS/Zusammensetzung der Mischproben
Siehe Anlage 1.1/
MP 3 = BS 2 / Pr. 3 + 4

2020 Ort, Datum, Unterschrift

Bredenbek, 15.01.2025

GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Str. 4

24796 Bredenbek

Tel. 0433334/18168-0 FaFax. /18168-2222

Mail: info@gsb.sh
0532-2424-

001



         

GSB GrundbauINGENIEURE GmbH
Bovenauer Straße 4
24796 Bredenbek

 Prüfbericht zu Auftrag 32501277

 AR-25-XF-000355-01

 0532-21-001 B-Plan 24 Anfahrt Judenstr, Schafstedt

  10

 Boden

 keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

 15.01.2025

 15.01.2025 - 23.01.2025

           
       

                   
                  

         

                 

                 

               



                 

 

Anhänge:

XML_Export_AR-25-XF-000355-01.xml

 
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Eurofins Umwelt Nord GmbH

 

 

    

    





   

   

    
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GSB GrundbauINGENIEURE GmbH
Bovenauer Straße 4
24796 Bredenbek

 Prüfbericht zuzu Auftrag 32501277

 AR-25-XF-000356-01

 0532-21-001 B-Plan 2424 Anfahrt Judenstr, Schafstedt

  4

 Boden

 keine Angabe, Probe(n) wurde(n) anan das Labor ausgehändigt

 15.01.2025
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SB

für Kleinrammbohrungen 
mit durchgehender Gewinnung von Bodenproben 

 
Bohrunternehmer:  selbst 
 
Bodenansprache:  M. Rusch 
 
Bohrverfahren:  Kleinrammbohrung 
 
Bohrgerät:   nach DIN EN 22475-1 
 
Bohrlochdurchmesser: 80 – 40 mm 
 
Verrohrung:   nein 
 

 
 
 
 

 

Gemeinde Schafstedt  
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.09

Pflasterstein

0.20

Auffüllung, Sand, Kies, Ziegelreste

nzb braun

Auffüllung

E.Pr. 1 0.20

0.70

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schluffig,
Mutterboden-Lagen

nzb dunkelbraun -
braun

Auffüllung

E.Pr. 2 0.70

2.00

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif braun

Geschiebelehm

E.Pr. 3 2.00

3.00

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig

steif - weich braun

Geschiebelehm

E.Pr. 4 3.00
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

6.00

Mittelsand, stark feinsandig

nzb braun - grau

Mittelsand

GW (2.80), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 5 4.50
B.Pr. 6 6.00
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.08

Asphalt

schwarz

Asphalt

E.Pr. 1 0.08

0.40

Auffüllung, Sand, Kies, Ziegelreste

nzb braun

++
Auffüllung

feucht E.Pr. 2 0.40

3.00

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig,
Sand-Bänder

steif braun

Geschiebelehm

E.Pr. 3 1.90

4.20

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig

weich hellbraun

Geschiebelehm

B.Pr. 4 3.40

6.00

Mittelsand, stark feinsandig

nzb grau - braun

Mittelsand

feucht, GW (2.10),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 5 4.90

Bohrung BS 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung B-Plan Nr. 24 in 25725 Schafstedt

Höhe: 7.21 mNHN
17.10.2024

Auftrags-Nr.:
0532-24

Anlage: 4.1
Seite 3
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.50

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

E.Pr. 1 0.50

2.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig

nzb grau - braun

Mittelsand

E.Pr. 2 2.00

3.10

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig

weich - steif braun

Geschiebelehm

E.Pr. 3 3.10

4.80

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig

steif braun - grau

++
Geschiebemergel

B.Pr. 4 4.60

6.00

Mittelsand, feinsandig

nzb braun - grau

Mittelsand

GW (3.00), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 5 6.00

Bohrung BS 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung B-Plan Nr. 24 in 25725 Schafstedt

Höhe: 7.73 mNHN
16.10.2024

Auftrags-Nr.:
0532-24

Anlage: 4.1
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.50

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

E.Pr. 1 0.50

1.50

sandiger Geschiebelehm, Sand, schluffig, schwach
tonig, schwach kiesig

nzb grau

sandiger
Geschiebelehm

E.Pr. 2 1.50

3.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

nzb grau

Mittelsand

E.Pr. 3 3.00

4.00

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig

weich - steif braun

Geschiebelehm

B.Pr. 4 4.00

6.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

nzb grau

Mittelsand

GW (2.70), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 5 5.50

Bohrung BS 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung B-Plan Nr. 24 in 25725 Schafstedt

Höhe: 7.69 mNHN
16.10.2024

Auftrags-Nr.:
0532-24

Anlage: 4.1
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.05

Asphalt

schwarz

Asphalt

E.Pr. 1 0.05

0.60

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, kiesig, grobsandig

nzb dunkelbraun

++
Auffüllung

feucht E.Pr. 2 0.50

1.10

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, grobsandig,
schluffig, einzelne Schluffbrocken, einzelne

Wurzelreste

nzb grau - braun

Auffüllung

feucht E.Pr. 3 1.10

6.00

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

nzb grau

Mittelsand

feucht - nass, GW
(4.30), nach
Beendigung der
Sondierung

E.Pr. 4 2.60
B.Pr. 5 4.10

Bohrung BS 5 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung B-Plan Nr. 24 in 25725 Schafstedt

Höhe: 8.84 mNHN
17.10.2024

Auftrags-Nr.:
0532-24

Anlage: 4.1
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.50

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

E.Pr. 1 0.50

1.50

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif braun

Geschiebelehm

E.Pr. 2 1.50

3.00

Mittelsand, feinsandig, schluffig, einzelne
Schluffbrocken

nzb grau

Mittelsand

E.Pr. 3 3.00

4.00

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig,
Sand-Lagen

weich - steif braun

Geschiebelehm

B.Pr. 4 4.00

6.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

nzb grau

Mittelsand

GW (3.00), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 5 5.50

Bohrung BS 6 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung B-Plan Nr. 24 in 25725 Schafstedt

Höhe: 8.42 mNHN
16.10.2024

Auftrags-Nr.:
0532-24

Anlage: 4.1
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.50

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schluffig,
Mutterboden-Lagen

nzb braun - grau

Auffüllung

feucht E.Pr. 1 0.50

1.10

Mittelsand, feinsandig, schwach humos

nzb braun -
dunkelbraun

Mittelsand

feucht E.Pr. 2 1.00

2.90

Feinsand, Mittelsand

nzb hellbraun -
weiß - grau

Feinsand

feucht E.Pr. 3 2.50

5.10

Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach grobsandig,
einzelne Schluffbrocken

nzb grau

Mittelsand

feucht B.Pr. 4 4.00

6.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

nzb hellbraun

Mittelsand

feucht - nass, GW
(5.70), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 5 5.50

Bohrung BS 7 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung B-Plan Nr. 24 in 25725 Schafstedt

Höhe: 10.08 mNHN
17.10.2024

Auftrags-Nr.:
0532-24

Anlage: 4.1
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.50

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

E.Pr. 1 0.50

1.10

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig

nzb braun

Mittelsand

feucht E.Pr. 2 1.00

3.30

Feinsand, Mittelsand

nzb hellbraun

Feinsand

feucht E.Pr. 3 2.50

4.20

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig,
Sand-Bänder

steif grau

Geschiebelehm

B.Pr. 4 4.00

6.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

nzb grau - braun

Mittelsand

feucht, GW (5.70),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 5 5.50

Bohrung BS 8 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung B-Plan Nr. 24 in 25725 Schafstedt

Höhe: 10.24 mNHN
17.10.2024

Auftrags-Nr.:
0532-24

Anlage: 4.1
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GrundbauINGENIEURE GmbH



Archiviert: Dienstag, 11. März 2025 08:01:26
Von: lisamarie.luplow@im.landsh.de 
Gesendet: Mittwoch, 27. November 2024 07:01:43
An: Meike Marxen 
Betreff: AW: Frühzeitige Beteiligung B-Plan 24, 16. Änderung FNP, Gemeinde Schafstedt
Vertraulichkeit: Standard

Sehr geehrte Frau Marxen,
 
vielen Dank für die Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB zu o.g. Bauleitplanungen. Gerne nehme ich wie folgt dazu
Stellung:
 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen sind und das
Baugebiet ausreichend vor Immissionen geschützt ist. Dabei geht es nicht nur um den Schutz innerhalb der
benachbarter Gebäude, sondern auch um einen hinreichenden Freiflächenschutz (Terrassen, Balkone etc.). In
Anbetracht der räumlichen Nähe zu dem östlich an den zu überplanenden Bereich angrenzenden
Gewerbebetrieb sowie dem westlich angrenzenden Schwimmbad, gehe ich davon aus, dass die Belange
hinsichtlich der zu erwartenden Lärmemissionen geprüft und entsprechende Ausführungen in die Begründung
und ggf. als Festsetzung aufgenommen werden.
 
Mit freundlichen Grüßen
Lisa Marie Luplow

Ministerium für Inneres, 
Kommunales,
Wohnen und Sport
des Landes Schleswig-Holstein
Referat IV 52
Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
IV 5210
Düsternbrooker Weg 92
24105 Kiel
Telefon: +49 431/988 - 2855
Fax: +49 431/988 - 614 – 2855
lisamarie.luplow@im.landsh.de
www.schleswig-holstein.de
 
Über dieses E-Mail-Postfach kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente.
 
 
Von: Meike Marxen <M.Marxen@sass-und-kollegen.de> 

mailto:lisamarie.luplow@im.landsh.de
mailto:M.Marxen@sass-und-kollegen.de
mailto:lisamarie.luplow@im.landsh.de
http://www.schleswig-holstein.de


Gesendet: Montag, 18. November 2024 14:02
An: T-NL-N-PTI-11-Planungsanzeigen@telekom.de; baiudbwtoeb@bundeswehr.org; poststelle.hza-itzehoe@zoll.bund.de;
Dataport Digitalfunk Auskunft BOS SH <dataportdigitalfunkauskunftbossh@dataport.de>; Kampfmittelräumdienst
(Kampfmittelräumdienst) <Kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de>; Poststelle-IZ (LBV.SH) <Poststelle-IZ@lbv-
sh.landsh.de>; FU-NOD-NL-HH-strassenverwaltung@autobahn.de; Husum, Poststelle (LKN.SH)
<poststelle.husum@lkn.landsh.de>; Planungskontrolle - Funktionspostfach (Archäologisches Landesamt Schleswig)
<Planungskontrolle@alsh.landsh.de>; Denkmalamt, (Landesamt für Denkmalpflege) <Denkmalamt@ld.landsh.de>;
Poststelle, Flintbek (LfU) <poststelle.flintbek@lfu.landsh.de>; Poststelle, Flintbek (LLnL)
<poststelle.flintbek1@lfu.landsh.de>; Poststelle, Itzehoe (LfU) <Itzehoe.Poststelle@lfu.landsh.de>;
bauleitplanung@gmsh.de; info@hwk-flensburg.de; lksh@lksh.de; bauleitplanung@flensburg.ihk.de; info@hwk-
flensburg.de; info@wv-suederdithmarschen.de; kundendialog.regiobusnord@deutschebahn.com; info@lka.nordkirche.de;
Landesplanung (Innenministerium) <landesplanung@im.landsh.de>; Bauleitplanung (Innenministerium)
<bauleitplanung@im.landsh.de>; verbandsbeteiligung@NABU-SH.de; bund-sh@bund-sh.de; AG-29@LNV-SH.de;
fremdplanung-zn@tennet.eu; mail@breitband-dithmarschen.de
Cc: Blender, S. (Amt Mitteldithmarschen) <S.Blender@mitteldithmarschen.de>
Betreff: [EXTERN] Frühzeitige Beteiligung B-Plan 24, 16. Änderung FNP, Gemeinde Schafstedt
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Schafstedt führt zwei Bauleitplanverfahren im Parallelverfahren durch, zum einen die Aufstellung des
Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 24, zum anderen die 16. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP).

Im Auftrag der Gemeinde Schafstedt möchte ich Sie als Träger öffentlicher Belange hiermit gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unterrichten und um Ihre Stellungnahme im Hinblick auf die von
Ihnen zu vertretenden Belange bis zum

20.12.2024

bitten. Dies betrifft auch Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB.

Ziel der Aufstellung des B-Plans ist es, den bestehenden Kindergarten zu erweitern, um der Nachfrage nach Kindergartenplätzen
– insbesondere im U3-Bereich - zu entsprechen. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, wird mit der
16. Änderung der Flächennutzungsplan angepasst.

Näheres entnehmen Sie bitte den beigefügten Planunterlagen. Ein Bodengutachten wurde in Auftrag gegeben, die Ergebnisse
liegen noch nicht vor.

Ich weise darauf hin, dass seit Änderung des BauGB im Juli 2023 im Zuge der Digitalisierung kein Anspruch mehr auf Zusendung
von Papierunterlagen in den Beteiligungsverfahren zu Bauleitplanungen besteht. Wir bieten dies daher nicht mehr an. In einzelnen
Ausnahmefällen können noch Planzeichnungen zugesandt werden, wenn ein Papierexemplar zwingend erforderlich ist und keine
Möglichkeit besteht, Formate größer als DIN A 4 auszudrucken.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
 
Meike Marxen
Dipl.-Ing. (FH), Städtebau
 



 
Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH                                            
Beratende Ingenieure VBI
Grossers Allee 24 • 25767 Albersdorf
www.sass-und-kollegen.de
 
T  04835 9777 - 257  
 
Handelsregister: Pinneberg HRB 648 ME  • USt.Id. DE134787959  • St.Nr. 18 293 03332
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (TU) Frank Sass, Dipl.-Ing. (FH) Klas Schröter,  Joachim Urbat
 

http://www.sass-und-kollegen.de/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Aufstellung der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebau-

ungsplanes Nr. 24 der Gemeinde Schafstedt      

 

Sehr geehrte Frau Marxen, 

 

mit Mail vom 18.11.2024 haben Sie mich als Behörde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

frühzeitig an den oben genannten Bauleitplanverfahren der Gemeinde 

Schafstedt beteiligt.      

 

Zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Ziel der Planung ist es den Flächennutzungsplan im Bereich der bestehenden 

Nutzung an die tatsächliche Nutzung als Schule und Kindertagesstätte anzu-

passen. Darüber hinaus sollen die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbe-

stimmung -Kindergarten und Schule- ausgeweitet werden, um eine Erweite-

rung der bestehenden Kita zu ermöglichen. Die Flächen werden insgesamt 

als Flächen für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung – Kindergarten und 

Schule- dargestellt 

 

Die vorgesehene bedarfsgerechte Anpassung der Kinderbetreuungskapazi-

täten wird seitens des Kreises ausdrücklich begrüßt. 

 

Da es sich bei dem geoplanten Vorhaben um eine Erweiterung des beste-

henden Kita-Standortes handelt und dieser zudem im funktionalen Zusam-

menhang mit der örtlichen Grundschule steht, halte ich eine vertiefende 

Standortalternativenprüfung für entbehrlich. Die in der Begründung enthalte-

nen Aussagen zur Standortauswahl sind nachvollziehbar. 

 

Seitens des Kreises bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 16. 

Änderung des Flächennutzungsplanes.  

 

Zum Bebauungsplan Nr. 24 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte. Zudem werden die 

bestehenden baulichen Strukturen in die Planung aufgenommen. 

 

 
 
 

Fachdienst Bau, Naturschutz 

und Regionalentwicklung 
 

 
Stettiner Straße 30 

25746 Heide 

 

 

Auskunft 

Hannes Lyko 

 

Telefon: 0481/97-1882 

Fax: 0481/97-1882 

oder 0481-97221882 

hannes.lyko@dithmarschen.de 

 

Zimmer 601 

 

 

Kreis Dithmarschen 

Telefon: 0481/97-0 

Fax: 0481/97-1499 

info@dithmarschen.de 

www.dithmarschen.de 

 

fd-bau-naturschutz-und- 

regionalentwicklung 

@dithmarschen.de 

 

 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag: 

08.00 - 12.00 Uhr 

Donnerstag: 

14.00 - 17.00 Uhr 

sowie nach Vereinbarung 

 

 

Bankverbindung 

Sparkasse Westholstein 

IBAN: DE47 2225 0020 0084 5000 11 

BIC: NOLA DE 21 WHO 

 

Gläubiger-ID: DE43 ZZZ0 0000 0233 48 

Umsatzsteuer-Nummer: 1829317016 

Ust.ID-Nummer: DE 134806570 

Ingenieurgemeinschaft 

Sass & Kollegen GmbH      

Grossers Allee 24       

25767 Albersdorf       
 

Ihre Zeichen/Nachricht vom Mein Zeichen   Heide, 
18.11.2024      221/31     16.12.2024 
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2 

 

Seitens des Kreises bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 24. Die Hinweise der intern beteiligten Fachbehörden und Dienststellen sind im wei-

teren Verfahren zu berücksichtigen. 

 

Untere Naturschutzbehörde 

Hinsichtlich der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 24 der Gemeinde Schafstedt bestehen von Sei-

ten der unteren Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Es wird empfohlen, die artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme (Bauzeitenregelungen für die 

Gehölzbeseitigung sowie für den Gebäudean- und umbau) auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB als textliche Festsetzung in „Text (Teil B)“ aufzunehmen. 

 

Es wird begrüßt, dass der Umweltbericht konkret auf die zukünftige Beleuchtung des Geländes ein-

geht (S. 33). Es wird empfohlen, eine solche Formulierung in den Text (Teil B) aufzunehmen: 

Als Außenbeleuchtungen für Straßen und Privatgrundstücke dürfen nur fledermaus- und insekten-

freundliche Leuchtkörper vorgesehen werden (vgl. Insektenschutzgesetz). Es sind Leuchtmittel als 

UV-arme Lampen (Natriumdampflampen oder Lampen mit warmweißen LED-Leuchten) in nach un-

ten abgeschirmter Ausführung zulässig.  

 

Maßnahmen zum Ausgleich der durch den B-Plan Nr. 24 vorbereiteten und nicht vermeidbaren Ein-

griffe sind zu entwickeln und verbindlich festzulegen.  

 

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen für potentielle Stellplätze sind auf Grund des 

Baumbestandes ungünstig, da sich diese im Kronenbereich der Bäume befinden und der Mindest-

abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Hier sollte im Rahmen der Vermeidungsmaßnah-

men Alternativstandorte gewählt werden. Im Falle der Nutzung als Stellplatzfläche sollte darauf ge-

achtet werden, dass diese nur auf einer wasser- und luftdurchlässigen Trag- und Deckschichten zu 

errichten sind. 

 

Untere Wasserbehörde 

Wasserrechtliche Stellungnahme zum Grundwasser: 

Vorerst keine Bedenken. Die Belange des Grundwassers als Schutzgut und Baugrundrisikos sind zu 

beachten. Dies kann z.B. im Rahmen des angekündigten Baugrundgutachtens geschehen.  

 

Wasserrechtliche Stellungnahme zu Oberflächengewässer: 

Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Maßnahmen. Die erforderlichen 

Gewässerausbaumaßnahmen (Änderung, Herstellung und Beseitigung von Gewässern) sind nach § 

68 WHG genehmigungspflichtig. 

Für Anlagen an Gewässern (z.B. Änderung, Herstellung und Beseitigung von Verrohrungen für Über-

fahrten über Gewässer) sind Genehmigungen gem. § 23 Landeswassergesetz (LWG) erforderlich. 

 

Untere Bodenschutzbehörde 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, unter 

der Voraussetzung, dass alle Erdarbeiten unter Einhaltung der einschlägigen Gesetze, Normen und 

Richtlinien nach Stand der Technik ausgeführt werden, sodass eine negative Beeinflussung des Bo-

dens ausgeschlossen wird. 

 

Untere Denkmalschutzbehörde 

Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Dithmarschen bestehen keine Bedenken 

gegen die o.g. Maßnahme.  

 

In dem betroffenen Gebiet oder in näherer Umgebung befinden sich keine Bau- oder Kulturdenk-

mäler.  

 

Auf den betroffenen Flurstücken und in der Umgebung sind zurzeit keine archäologischen Denkmale 

bekannt, sie befinden sich auch nicht in einem archäologischen Interessengebiet. 
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Brandschutzdienststelle 

Gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes entsprechend den hier vorgelegten Antragsun-

terlagen können Bedenken hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes unter Beachtung folgen-

der Punkte zurückgestellt werden: 

 

Für das Plangebiet ist eine Löschwasserversorgung von mindestens 96m³/h über zwei Stunden dau-

erhaft vorzuhalten. 

 

Die Löschwasserentnahmestelle für den Erstangriff der Feuerwehr (mind. 48 m³/h) darf zur Sicherstel-

lung wirksamer Löscharbeiten nicht weiter als 75 m Luftlinie (maximal 80-120 m verlegte Druck-

schlauchleitung über eine gesicherte Wegführung) vom Objekt entfernt liegen. Die gesamte Lösch-

wassermenge muss innerhalb eines Umkreises (Radius) von 300 m nachgewiesen werden.  

 

Die Löschwasserentnahmestellen müssen sich über Flächen der Feuerwehr gemäß DIN 14090 er-

schließen lassen. Sie sind dauerhaft (im Winter zusätzlich von Schnee und Eis) frei zu halten. 

 

Die Flächen für die Feuerwehr dürfen sich nicht mit Abstellanlagen und Stellplätzen überschneiden. 

Sie sind zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten. Sie sind im Nahbereich zu dem Löschwasser-

entnahmestellen herzustellen. 

 

Im Sinne von § 5 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein sind bei Gebäuden, die ganz oder mit 

Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, Zufahrten und Bewegungs-

flächen herzustellen, wenn der zweite Rettungsweg über tragbare Leitern der Feuerwehr führt. 

 
Bei der Verwendung von Sperrvorrichtungen (Schranken, Sperrpfosten, Toren, Ketten) im Verlauf der 

Flächen für die Feuerwehr ist die bei der Feuerwehr eingeführte Schließung für Feuerwehrverschlüsse 

gemäß DIN 3223 zu verwenden. 

 

Wenn verschließbare Tore eingesetzt werden, hat sich eine Doppelschließung bewährt, sodass ne-

ben dem Schließzylinder des Betreibers auch ein Schließzylinder mit der im Kreis Dithmarschen ein-

geführten Feuerwehrschließung verbaut werden kann. Eine vorherige Abstimmung mit der Brand-

schutzdienststelle ist erforderlich. 

 

Wirtschaftliche Jugendhilfe – Kita-Referat 

Zum B-Plan Nr. 24, sowie der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schafstedt 

werden seitens des FD Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kita-Referat, vorsorglich folgende Anmerkungen 

gemacht: 

 

Die Gemeinde muss gemäß § 47 f Gemeindeordnung (GO) bei Planungen und Vorhaben, die die 

Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. 

 

Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendli-

chen berühren, ist gemäß § 47 f Abs. 2 GO darauf hinzuwirken, dass bereits in der Begründung zu 

Bebauungs- und Flächennutzungsplänen dargelegt wird, wie die Gemeinde diese Interessen be-

rücksichtigt und die Beteiligung nach § 47 f Abs. 1 GO durchgeführt hat.  

 

Die geplante Erhaltung von Bäume und Knicks, wird von hier ausdrücklich begrüßt, da schattenspen-

dende Bäume im Außengelände vor der Sonne schützen können und das Gelände beleben. Ver-

boten sind jedoch alle Pflanzen und Gehölze die giftig sind, Dornen oder Stacheln aufweisen oder 

sonstige Gefahren für Kinder darstellen. 

 

Die Gemeinde Schafstedt stellt die Betreuung ihrer Kinder durch die Kindertagesstätte „Lütt Läm-

merstuv“, die sich in Trägerschaft des ev. Kitawerkes befindet, sicher. In angrenzenden Gemeinden 

sind auch einige Kindertagespflegepersonen tätig. Für die Planungsregion wurde im Rahmen der 

Bedarfsplanung aus dem Juni 2024 ein Ausbaubedarf für zwei Gruppen gesehen (eine für die Über-

gangslösung im Container und eine weitere Gruppe), sodass der B-Plan 24, sowie die 16. Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Gemeinde befürwortet werden. 
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Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

 

 

 

 

Hannes Lyko 

 

 

 

 

 

 

 

 

nachrichtlich: 

 

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 

Abteilung Landesplanung und ländliche Räume, IV 6 

Ausschließlich per Mail an: sebastian.kraft@im.landsh.de 

 

 

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration  

Abteilung Bauen und Wohnen, IV 5 

Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht 

Ausschließlich per Mail an: lisamarie.luplow@im.landsh.de 



Dienstgebäude: Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 Schleswig | Telefon 04621 387-0 | Telefax 04621 387-55 | alsh@alsh.landsh.de |
www.archaeologie.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH                                             
z.Hd. Frau Meike Marxen
Grossers Allee 24
25767 Albersdorf

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 18.11.2024/

Mein Zeichen: Schafstedt-Fplanänd16-Bplan24/
Meine Nachricht vom: /

Kerstin Orlowski
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-20
Telefax: 04621 387-55

Schleswig, den 18.11.2024

Gemeinde Schafstedt
16. Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplan Nr. 24 "Erweiterung 
Kindertagesstätte" für das Gebiet „nördlich der Einmündung der Judenstraße in die 
Hohenhörner Straße (L 132)“
Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Marxen,

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 
2 DSchG SH 2015 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen. Daher ha-
ben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu.
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski

www.archaeologie.schleswig
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